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85. Sitzung 

Bonn, den 19. April 1978 

Beginn: 13.00 Uhr 

Vizepräsident Stücklen: Die Sitzung ist eröffnet. 

Amtliche Mitteilungen ohne Verlesung 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
innerdeutsche Beziehungen hat mit Schreiben vom 13. April 1978 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Narjes, Dr. Marx, Dr. 
Abelein, Kunz (Berlin), Kittelmann, Breidbach, Dr. Hüsch, Lenzer, 
Dr. Köhler (Wolfsburg), Dr. Stercken, Dr. von Geldern, Dr. Hoff-
acker, Baron von Wrangel, Niegel und der Fraktion der CDU/ 
CSU betr. Außenwirtschaftsprobleme der DDR — Drucksache 
8/1649 — beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 8/1711 
verteilt. 

Der Bundesminister des Innern hat mit Schreiben vom 11. April 
1978 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Spranger, Dr. Miltner, 
Dr. Eyrich, Dr. Langguth, Berger (Herne), Broll, Dr. Müller und 
Genossen und der Fraktion der CDU/CSU betr. Veröffentlichung 
von Vorgängen aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz —
Drucksache 8/1628 — beantwortet. Sein Schreiben wird als Druck-
sache 8/1714 verteilt. 

Der Präsident des Deutschen Bundestages hat entsprechend 
dem Beschluß des Deutschen Bundestages am 15. Dezember 1977 
die in der Zeit vom 15. März bis 11. April 1978 eingegangenen 
EG-Vorlagen an die aus Drucksache 8/1705 ersichtlichen Aus-
schüsse überwiesen. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 
— Drucksache 8/1704 — 

Wir beginnen mit den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Jugend, Familie 
und Gesundheit. Zur Beantwortung steht uns Frau 
Bundesminister Huber zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 1 des Herrn Abgeordneten Weh-
ner auf: 

Welche Ergebnisse hat die Prüfung gehabt, die von der Bun-
desregierung in der Fragestunde vom 16. Februar 1978 zu der 
Frage zugesagt worden ist, wie der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Schriften zu größerer Wirksamkeit bei der Abwehr 
von nationalsozialistischem Propagandamaterial verholfen werden 
kann? 

Frau Huber, Bundesminister für Jugend, Familie 
und Gesundheit: Herr Präsident! Herr Abgeordneter 
Wehner, auf die Frage, welche Ergebnisse die Prü-
fung gehabt hat, die von der Bundesregierung in der 
Fragestunde vom 16. Februar 1978 zu der Frage zu-
gesagt worden ist, wie der Bundesprüfstelle für ju-
gendgefährdende Schriften zu größerer Wirksamkeit 
bei der Abwehr von nationalsozialistischem Propa-
gandamaterial verholfen werden kann, antworte ich 
wie folgt. 

Ich habe inzwischen zwei Sammelanträge an die 
Bundesprüfstelle geleitet mit Materialien zur Indi-
zierung in der Liste der jugendgefährdenden Schrif-
ten. 

Erstens handelt es sich um einen Sammelantrag, 
der 16 Langspielplatten betrifft, mit Tondokumen-
ten nationalsozialistischer Propaganda, u. a. Hitler-
und Goebbels-Reden, Berichte der Propagandakom-
panien und ähnliches, die wegen ihrer kriegsverherr-
lichenden und verfassungsfeindlichen Tendenzen als 
erheblich jugendgefährdend zu beurteilen sind. 

Zweitens habe ich beantragt, die 1977 von einem 
deutschen Verlag in fünf großformatigen Bildbänden 
herausgegebenen Nachdrucke aus Originalheften der 
Wehrmachtspropagandazeitschrift „Signal" der Jah-
re 1940 bis 1945 wegen ihres kriegsverherrlichenden 
bzw. -verharmlosenden und daher ebenfalls erheblich 
jugendgefährdenden Inhalts zu indizieren. 

Ich gehe davon aus, daß die Bundesprüfstelle 
über diese Indizierungsanträge in dem nächstmög-
lichen Termin entscheiden wird. 

Außerdem soll im Laufe der nächsten 14 Tage die 
Verordnung des Bundesministeriums für Jugend, 
Familie und Gesundheit zur Erweiterung des Kreises 
der antragsberechtigten Stellen um alle Jugendäm-
ter und Landesjugendämter im Bundesgebiet erlas-
sen werden. Ich rechne damit, daß das Plenum des 
Bundesrats dieser Verordnung am 21. April dieses 
Jahres zustimmen wird, nachdem sein zuständiger 
Ausschuß die Zustimmung einstimmig vorgeschlagen 
hat. 

Hauptziel dieser Verordnung ist es, günstigere 
Voraussetzungen für eine Beobachtung zu schaffen, 
bei der die Aufmerksamkeit in erster Linie auf 
„verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbre-
chen oder Rassenhaß anreizende sowie den Krieg 
verherrlichende Schriften" und solche mit verfas-
sungsfeindlichen Tendenzen gerichtet ist. Ich hoffe, 
daß auch durch diese Verordnung die Abwehr ju-
gendgefährdenden nationalsozialistischen Schrift-
tums verbessert wird. 

Schließlich habe ich, und zwar vor Ihrer ersten 
Frage hier im Deutschen Bundestag, Herr Kollege 
Wehner, die obersten Jugendbehörden der Länder 
um Intensivierung auch ihrer Bemühungen auf die-
sem Sektor gebeten. Soweit mir inzwischen Ant-
worten vorliegen — das ist bei einer Reihe von  Län-
dern der Fall —, ist mir dies zugesichert worden. 
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Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage. 

Wehner (SPD) : Kann man annehmen, daß die von 
Ihnen, Frau Bundesminister, hier dargelegten Schrit-
te in einer absehbaren Zeit zu einer Ubersicht bei 
Ihnen und, soweit das erforderlich und möglich ist, 
zu Maßnahmen führen werden? 

Frau Huber, Bundesminister: Wir haben eine ganze 
Reihe von Katalogen, in denen solche Schriften an-
geboten werden. Ich kann aber nicht zusichern, daß 
wir eine allumfassende Ubersicht erstellen können. 
Denn es ist sehr schwierig, an manches Material 
heranzukommen. Es handelt sich zum Teil um du-
biose kleine Wohnzimmerfirmen, die sehr schnell 
wechseln und wieder aufgelöst werden. Zum Teil 
handelt es sich um Briefkastenfirmen, die in anderen 
Ländern angesiedelt sind. Wir haben Mühe, ver-
schiedene Schriften zu bekommen, um sie indizieren 
zu lassen. Ich kann nur sagen, daß wir uns auf die-
sem Wege weiter bemühen werden. 

Dessenungeachtet möchte ich aber sagen, daß die 
Gefahren, die von solchen Schriften und Platten 
ausgehen, der Öffentlichkeit in allen Ländern mehr 
bekanntgemacht werden sollten. Sicher wäre es 
auch hilfreich, wenn die jüngste deutsche Vergan-
genheit im Schulunterricht eingehender behandelt 
werden würde, als es bisher der Fall ist. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Wehner (SPD) : Sind die in anderen Ländern her-
gestellten oder von dort nach hier expedierten 
Schriften und anderen Gegenstände schwer zu er-
fassen oder aufzuhalten? Oder ist man dabei auf 
einen — wenn man das so sagen darf — Appell an 
jene anderen Länder beschränkt? 

Frau Huber, Bundesminister: Teilweise ist man bei 
grenzüberschreitendem Schriftenverkehr natürlich 
auf Appelle angewiesen. Große Schwierigkeiten lie-
gen darin, daß diese Schriften nicht handelsüblich 
angeboten werden.  Wenn man sie in normalen Buch

-

handlungen sucht, so wird man nur die finden, die 
kommentiert sind. Hier entfällt im allgemeinen die 
Indizierung, In den anderen Fällen müssen wir diese 
Schriften an Hand von Beilagen, die in Zeitschrif-
ten sind, oder aus Katalogen, die sonst umlaufen, 
beziehen. Es ist wie gesagt oft recht schwierig, an 
das Material heranzukommen. 

Ich möchte aber sagen, daß die Bundesregierung 
nicht den Eindruck erwecken will, als hätten die 
rechtsextremistischen Aktivitäten ein überaus gro-
ßes Echo. Wir haben im Gegenteil festgestellt, daß 
die Bemühungen extremistischer Gruppen in den 
letzten Jahren auf nicht so große Resonanz gesto-
ßen sind. Vielleicht ist dies nunmehr der Versuch, 
über eine neue Welle — über Marschmusik, angeb-
liches Heldentum und Verherrlichung von nationali-
stischen Tendenzen — Leute zu mobilisieren, bei 
denen man auf militante Haltungen hoffen kann. 
Wir denken, daß diesen Anfängen gewehrt werden 
muß. Wir haben aber keinen Anlaß, hieraus zu 

schließen, daß der Rechtsextremismus sehr weit ver-
breitet ist. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Kroll-Schlüter. 

Kroll -Schlüter (CDU/CSU) : Frau Bundesminister, 
darf ich davon ausgehen, daß infolge der Aktivitä-
ten des Kollegen Wehner das gesamte extreme 
Schrifttum unter dem Aspekt der möglichen Indi-
zierung betrachtet und beobachtet wird? 

Frau Huber, Bundesminister: Sie können davon 
ausgehen, daß dies der Fall ist. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Jahn. 

Jahn (Marburg) (SPD) : Frau Bundesminister, sind 
Sie bereit, in engem Zusammenwirken mit den 
Landesbehörden — der Unterstützung der Landtage 
werden Sie dabei sicher sein können — die Mög-
lichkeiten der noch intensiveren Erfassung des Ma-
terials und die Aufgabe, diesem Thema im Bereich 
des Schulunterrichts mehr Aufmerksamkeit zuzu-
wenden, zu erörtern und zu versuchen, zu einer 
möglichst weitgehenden Verständigung zu kom

-

men? 

Frau Huber, Bundesminister: Dies will ich gerne 
tun. Das Problem dabei ist, daß weder die Bundes-
regierung noch die Landesregierungen eine flächen-
deckende Beobachtung sicherstellen können. Wir 
erhoffen deshalb von der Herunterzonung des An-
tragsrecht auf die Jugendämter eine größere Unter-
stützung in dieser Frage. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Becker. 

Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU) : Frau Ministe-
rin, wann wurde seitens der Bundesregierung der 
letzte Indizierungsantrag gestellt; gegebenenfalls: 
Warum erfolgte er so spät? 

Frau Huber, Bundesminister: Der letzte Indizie-
rungsantrag wurde 1971 gestellt. Ich muß Ihnen sa-
gen, daß die Frage der Anträge ungefähr zehn 
Jahre lang von dem Thema der Pornographie be-
herrscht war. Das Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit hat es als Dienstaufsichts-
behörde nicht als seine vorrangige Aufgabe ange-
sehen, von sich aus laufend Anträge zu stellen. In 
einigen Jahren kamen ja auch reichlich Anträge 
aus den Ländern. 

Als wir im letzten Herbst festgestellt hatten, daß 
diese neue Literatur auf den Markt strömt, haben 
wir uns gleich Gedanken gemacht. Ich habe eben 
vorgetragen, daß ich ein Schreiben an die obersten 
Landesjugendbehörden gerichtet habe, nachdem wir 
das Thema bei uns kritisch abgeklopft hatten. Wir 
haben jetzt eigene Anträge gestellt, nachdem wir 
Material erhalten hatten. Wir haben das Material 
natürlich sehr gründlich gesichtet und die Begrün-
dung formuliert. 
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Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Fiebig. 

Fiebig (SPD) : Was unternimmt der Bundesjugend

-

minister in Zusammenarbeit mit seinen Kollegen 
aus den Ländern, um zu verhindern, daß arbeits-
lose Jugendliche von neonazistischen Jugendorga-
nisationen eingefangen werden und dort ihre Frei-
zeit verbringen, wie die evangelische Kirche aus 
Hamburg zu berichten weiß? 

Frau Huber, Bundesminister: Herr Abgeordneter 
Fiebig, es ist ein anderes Thema, was die Bundes-
regierung unternimmt, um die Freizeitgestaltung 
arbeitsloser Jugendlicher zu beeinflussen. Ich den-
ke, dies ist ein breites Feld. Wir tun, was wir kön-
nen, zur Unterstützung der Bemühungen von be-
kannten und bewährten Institutionen, die sich um 
die arbeitslosen Jugendlichen kümmern. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Lampersbach. 

Lampersbach (CDU/CSU) : Frau Bundesminister, 
würden Sie zu den jugendgefährdenden Schriften 
aus dem politischen Bereich auch Schriften rechnen, 
in denen Anleitungen zum Basteln von Sprengkör-
pern oder ähnlichen zerstörerischen Anlagen gege-
ben werden? 

Frau Huber, Bundesminister: Herr Abgeordneter 
Lampersbach, solche Anleitungen fallen unter 
§ 130 a StGB. Ich gehe davon aus, daß Herr Kollege 
Vogel oder sein Staatssekretär hier heute noch zu 
demselben Thema Stellung nehmen wird. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Ey. 

Ey (CDU/CSU) : Frau Ministerin, wird in Ihrem 
Hause das gesamte verfassungswidrige und jugend-
gefährdende Schrifttum, insbesondere auch das des 
Linksradikalismus, entsprechend überprüft und kon-
trolliert? 

Frau Huber, Bundesminister: Ich bin ganz sicher, 
daß wir sehr viele Hinweise auf Linksradikalismus 
bekommen. Wir haben immer mehr solcher Hin-
weise als Hinweise auf Rechtsradikalismus bekom-
men, Herr Abgeordneter. Sie können aber davon 
ausgehen, daß wir die gesamte Palette beobachten. 

Vizepräsident Stücklen: Ich rufe die Frage 2 des 
Herrn Abgeordneten Amling auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Beispiel Schwedens zu 
folgen, den Verkauf von Oxychinolin-Präparaten wie Mexaform, 
Entero-Vioform, Mexase, Intestopan und anderer Mittel gegen 
Durchfall in der Bundesrepublik Deutschland zu verbieten, da 
diese Präparate allein in Japan 900 Todesfälle hervorgerufen 
haben sollen? 

Frau Huber, Bundesminister: Herr Abgeordneter 
Amling, auf Ihre Frage möchte ich Ihnen antworten, 
daß die von Ihnen genannten Präparate in der Bun-
desrepublik Deutschland der Verschreibungspflicht 

unterliegen. Seit der Einführung der Verschreibungs-
pflicht ist der Verbrauch stark rückläufig. Bezüglich 
Dosierung und Anwendungsdauer sind exakte Richt-
linien formuliert und der Ärzteschaft bekanntgege-
ben worden. Damit ist der bestimmungsgemäße Ge-
brauch weitgehend sichergestellt. Bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch ist in der Bundesrepublik kein 
Fall unerwünschter Wirkungen bekanntgeworden. 

Nach den hier vorliegenden Informationen besteht 
auch ein beträchtlicher Unterschied bezüglich der 
Anwendungsgewohnheiten d.  h. Verbrauch pro Pa-
tient, von halogenierten Hydroxychinolinen in Japan 
und in der Bundesrepublik. Es ist wahrscheinlich, 
daß dieser Faktor bei der Häufung der unerwünsch-
ten Wirkungen in Japan eine wesentliche Rolle ge-
spielt hat. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Becker. 

Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU) : Frau Ministe-
rin, können Sie bestätigen, daß bisher in Deutschland 
überhaupt keine Fälle von Smon-Krankheit, die in 
Japan eben diese Erkrankung darstellt, bekanntge-
worden sind? 

Frau Huber, Bundesminister: Ich kann Ihnen be-
stätigen, daß seit der Verschreibungspflicht kein Fall 
bekanntgeworden ist. Aus persönlicher Kenntnis 
kann ich weiteres nicht bestätigen. Ich gehe zwar 
davon aus, daß überhaupt kein Fall vorliegt, aber ich 
möchte es nicht expressis verbis bestätigen, ohne es 
nochmals nachgeprüft zu haben. 

Vizepräsident Stücklen: Die Frage 69 des Herrn 
Abgeordneten Gerster wird auf Wunsch des Abge-
ordneten schriftlich beantwortet. Die Antwort wird 
als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau auf. Die 
Fragen 3 und 4 des Herrn Abgeordneten Dr. Jahn 
(Münster) werden auf Wunsch des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlage abgedruckt. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Finanzen auf. Zur Beantwortung steht uns Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär Haehser zur Ver-
fügung. 

Ich rufe Frage 6 des Herrn Abgeordneten Braun 
auf: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit die Kosten 
für den Kindergartenbesuch von Kindern hörgeschädigter Eltern 
als außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG geltend gemacht 
werden können? 

 

Haehser, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Kollege Braun, 
die Frage, ob Aufwendungen schwerhöriger oder 
tauber Eltern für den Kindergartenbesuch ihrer Kin-
der als außergewöhnliche Belastungen nach dem § 33 
des Einkommensteuergesetzes berücksichtigt werden 
können, ist kürzlich mit Vertretern der obersten Fi-
nanzbehörden der Länder erörtert worden. Dabei 
stimmte man überein, daß eine solche Berücksichti- 
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Parl. Staatssekretär Haehser 
gung nach geltendem Recht nicht möglich ist. Maß-
gebend dafür war, daß der Kindergartenbesuch nicht 
schulpflichtiger Kinder heutzutage weitgehend üblich 
ist. Deshalb können die dadurch entstehenden Ko-
sten auch dann nicht als außergewöhnlich im Sinne 
des § 33 des Einkommensteuergesetzes angesehen 
werden, wenn eine Hörschädigung der Eltern vor-
liegt. Diese Kosten gehören vielmehr zu den typi-
schen Kosten des Unterhalts, der Erziehung und der 
Pflege eines Kindes, die nach der Regelung des Ein-
kommensteuerreformgesetzes von 1975 durch das 
Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz abge-
golten werden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Braun (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht mit mir der Meinung, daß es notwendig wäre, 
dann das geltende Recht zu ändern? Denn die Eltern, 
die angesprochen sind, haben meines Erachtens nicht 
die Möglichkeit der Wahl, ob ihre Kinder den Kin-
dergarten besuchen; sondern sie müssen geradezu 
diesen Besuch ermöglichen, damit ihre Kinder ge-
nügend Kontakt auch mit normal sprechenden  Kin

-dern bekommen. 

Haehser, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Braun, 
wenn ich mit Ihnen der Meinung wäre, daß hier das 
Gesetz geändert werden müßte, und zwar im Ge-
gensatz zur Auffassung aller entsprechenden Refe-
renten aller Bundesländer, dann hätte ich Ihnen 
nicht die Antwort gegeben, wie ich sie Ihnen gege-
ben habe. Es ist so, daß heute — und das ging aus 
meiner Hauptantwort hervor = der Kindergarten-
besuch nicht schulpflichtiger Kinder üblich ist, also 
auch der Kindergartenbesuch von Kindern hörge-
schädigter Eltern. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Braun (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht der Meinung, daß es hier nicht allein auf den 
sicherlich geschätzten Rat der Referenten der Länder 
ankommt, sondern daß man hier auch die betroffe-
nen Eltern und  deren Lage berücksichtigen müßte 
und dabei wiederum besonders berücksichtigen muß, 
daß die Eltern nicht in der Lage sind, an der Stimm-
und Spracherziehung ihrer eigenen Kinder mitzu-
wirken? 

Haehser, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, Sie 
wissen, daß wir hier im Jahre 1974 miteinander die 
Steuerreformgesetzgebungswerke verabschiedet ha-
ben. Damals wäre Raum für Anregungen dieser Art 
gewesen. Ich will nicht gerne eine fast typische Ant-
wort geben: Es ist natürlich jedem Abgeordneten 
des Hohen Hauses unbenommen, eine Initiative zu 
ergreifen, die über die Anfrage in einer Fragestunde 
hinausgeht. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Becker. 

Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, wären Sie bereit, bei der hier anwesenden 
Frau Minister für Jugend, Gesundheit und Familie 
Erkundigungen einzuziehen, in welchem Maße Kin-
der, die nicht in einem normalen Sprachumgangsmi-
lieu aufwachsen, die Beziehung zur Sprache für ihre 
Fortentwicklung benötigen? 

Haehser, Parl. Staatssekretär: Ich bin gerne bereit 
dazu, Herr Kollege Becker, zumal mir dies einen 
Anlaß gibt, wieder dienstlichen Kontakt mit der von 
mir hochgeschätzten Frau Bundesminister aufzuneh-
men. 

Vizepräsident Stücklen: Ich rufe Frage 7 des Ab-
geordneten Kroll-Schlüter auf: 

Wie hoch schätzt der Bundesfinanzminister die Kosten für ein 
Jugendhilfegesetz, dessen Referentenentwurf durch den Bundes

-

minister für Jugend, Familie und Gesundheit im Oktober 1977 
vorgelegt wurde? 

Haehser, Parl. Staatssekretär: Herr Präsident, mit 
Einverständnis des Herrn Abgeordneten würde ich 
gerne beide Fragen zusammen beantworten. 

Vizepräsident Stücklen: Ich rufe auch noch Frage 8 
des Abgeordneten Kroll-Schlüter auf: 

Worauf stützt sich diese Kostenschätzung? 

Haehser, Parl. Staatssekretär: Ich danke Ihnen 
sehr, Herr Kollege. 

Herr Kollege Kroll-Schlüter, zu dem vom Bundes-
minister für Jugend, Familie und Gesundheit vorge-
legten Referentenentwurf eines Jugendhilfegesetzes 
werden gegenwärtig innerhalb der beteiligten Res-
sorts Kostenermittlungen durchgeführt. In diese Prü-
fung werden insbesondere die Stellungnahme der 
kommunalen Spitzenverbände sowie des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge einzu-
beziehen sein. Ihre Frage nach einer Kostenschät-
zung kann deshalb erst nach Abschluß dieser Prü-
fungen und Abstimmungen beantwortet werden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage. 

Kroll-Schlüter (CDU/CSU) : Warum werden denn 
denjenigen Verbänden z. B., die bisher zum Refe-
rentenentwurf gehört worden sind, Zahlen entge-
gengehalten, die nach Ihrer eigenen Aussage noch 
gar nicht als zuverlässig genannt werden können? 

Haehser, Parl. Staatssekretär: Sie haben in der 
Tat recht, wenn Sie auf Zahlen verweisen, die den 
Verbänden und Organisationen bekannt sein kön-
nen. Ich will Ihnen einmal ein paar Zahlen nennen. 
Es gibt im Referentenentwurf eine Kostenschätzung, 
die liegt bei 550 Millionen DM jährlich. Es gibt bei 
den kommunalen Spitzenverbänden einen Kosten-
schätzung, die liegt um rund 300 Millionen DM hö-
her, und es gibt andere Kostenschätzungen, die lie-
gen wiederum einige hundert Millionen DM höher. 
Gerade deswegen ist eine Abstimmung unter allen 
Beteiligten erforderlich, nicht daß man so über den 
Daumen peilt und sagt, auf diese Summe einigen 
wir uns jetzt, sondern nachdem man selbstverständ- 
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Parl. Staatssekretär Haehser 
lieh gerechnet haben wird, Herr Kollege Kroll-
Schlüter. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfrage, bitte. 

Kroll-Schlüter (CDU/CSU) : Wir müssen also da-
von ausgehen, daß erst der Kabinettsentwurf zuver-
lässige Zahlenangaben enthalten wird? 

Haehser, Parl. Staatssekretär: Ja. Da Sie den Kabi-
nettsentwurf ansprechen, Herr Kollege, möchte 
ich Ihnen gerne zur Kenntnis bringen, daß wir da-
von ausgehen, daß vor der Sommerpause das Gesetz-
gebungsverfahren eingeleitet wird. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Frage 9 des Abgeordneten Spöri wird auf Wunsch 
des Fragestellers schriftlich beantwortet. Die Ant-
wort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe Frage 10 des Herrn Abgeordneten Ey auf: 
Ist die auf der Lohnunternehmertagung in Münster im Dezember 

1978 von dem Parlamentarischen Staatssekretär Gallus angekün-
digte alsbaldige Einbeziehung der mehrbetrieblichen Maschinen-
verwendung in der Landwirtschaft in die Mehrwertsteuerbegün-
stigung von der Bundesregierung abgelehnt worden, und wenn 
ja, mit welcher Begründung? 

Haehser, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, die 
Bundesregierung hat die Einführung des ermäßigten 
Steuersatzes für bestimmte Umsätze an land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe nicht abgelehnt. In  den 
von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf ei-
nes Umsatzsteuergesetzes 1979 konnte indessen die-
se Regelung nicht aufgenommen werden. Dieses so-
eben erwähnte Gesetz dient vorrangig der Anpas-
sung des Umsatzsteuerrechts an die 6. EG-Richtlinie 
und muß spätestens zum 1. Januar 1979 in Kraft tre-
ten. Da Wirtschaft und Verwaltung eine ausreichen-
de Übergangszeit benötigen, sollte das Gesetz noch 
vor den Parlamentsferien verabschiedet werden. Die 
bis dahin zur Verfügung stehende Zeit würde für 
eine eingehende Beratung aller Änderungswünsche 
nicht ausreichen. Die Bundesregierung ist deshalb 
der Auffassung, daß neben den Anpassungsmaßnah-
men an die 6. Richtlinie — also dem Hauptzweck 
des Gesetzes — in dem Gesetz nur solche Änderun-
gen berücksichtigt werden sollen, die nicht aufge-
schoben werden können. 

Hierzu rechnet die von Ihnen angesprochene Maß-
nahme nicht. Die Nichtberücksichtigung bedeutet je-
doch keine grundsätzliche Ablehnung durch die Bun-
desregierung. Es wird vielmehr geprüft werden, ob 
die Angelegenheit später im Rahmen eines anderen 
Gesetzgebungsvorhabens aufgegriffen werden kann. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage? — Bitte 
schön. 

Ey (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie mit 
mir der Meinung, daß besonders die Frage der mehr-
betrieblichen oder überbetrieblichen Maschinennut-
zung in der Landwirtschaft dringend einer besseren 
Regelung bedarf, da der gegenwärtige Zustand die 
kleineren Betriebe bei der Maschinenanwendung be-
nachteiligt und die größeren im Grunde begünstigt? 

Haehser, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Ey, 
ich will nicht so weit gehen, zu sagen, daß ich mit 
Ihnen einer Meinung wäre. Aber ich will doch wie-
derholen — und daraus können Sie selbstverständ-
lich Ihre Schlüsse ziehen —, daß die Bundesregie-
rung nicht grundsätzlich gegen das Anliegen ist, das 
in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage? 
— Bitte. 

Ey (CDU CSU) : Herr Staatssekretär, halten Sie es 
nicht für merkwürdig, daß ein Sprecher der Regie-
rung bereits im Dezember letzten Jahres die als-
baldige Neuregelung der Mehrwertsteuerbegünsti-
gung für den Bereich der Lohnunternehmer ankün-
digte? 

Haehser, Parl. Staatssekretär: Sie wollen mich 
jetzt sicher nicht aufs Glatteis führen; ich nehme an, 
Sie meinen eine Äußerung meines Kollegen Herrn 
Gallus vom Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten. Herr Gallus hat im Dezem-
ber 1977 den damaligen Stand der Gesetzgebungs-
vorbereitungen korrekt wiedergegeben. In der Zwi-
schenzeit haben aber die Ihnen geschilderten Gründe 
überwogen, und das hat dazu geführt, daß nur die 
Anpassung vorgenommen wird und die unaufschieb-
baren Teile der Regelung jetzt Ihrer Zustimmung 
anheimgestellt werden. Aber seinerzeit, im Dezem-
ber 1977, hatte Herr Gallus den Gesetzgebungsstand 
korrekt wiedergegeben. 

Vizepräsident Stücklen: Wir kommen zum Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft. 
Zur Beantwortung der Fragen steht uns der Parla-
mentarische Staatssekretär Grüner zur Verfügung. 

Frage 11 des Abgeordneten Dr. Spöri wird auf 
Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe Frage 12 der Abgeordneten Frau Dr. 
Martiny-Glotz auf: 

Ist der Bundesregierung das unterschiedliche Vorgehen der 
Industrie- und Handelskammern bei der Bestellung und Vereidi-
gung von Sachverständigen bekannt, das z. B. in Hamburg zu 
einem hohen Fehlbedarf an öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen in verbrauchernahen Bereichen geführt hat, 
und welche Möglichkeiten sieht sie, darauf hinzuwirken, daß im 
Interesse eines wirksamen Verbraucherschutzes z. B. gegenüber 
Versicherungen genügend unabhängige Sachverständige öffèntlich 
bestellt und vereidigt werden? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Wirtschaft: Der Bundesregierung ist bekannt, 
Frau Kollegin, daß die Handelskammer Hamburg 
bei der Bestellung und Vereidigung von Sachver-
ständigen anders als andere Industrie- und Handels-
kammern verfährt. Nach Auskunft der zuständigen 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Landwirt-
schaft in Hamburg haben sich Schwierigkeiten aus 
dem von der Handelskammer Hamburg gewählten 
Verfahren bisher nicht ergeben, da die Gerichte 
und die betroffenen Wirtschaftskreise auf Grund 
langjähriger Übung offensichtlich den Aussage-
wert eines von Fall zu Fall von der Kammer be-
nannten Sachverständigen gegenüber dem von 
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Parl. Staatssekretär Grüner 
förmlich bestellten und vereidigten Sachverständi

-

gen ohne Vorbehalt als gleichwertig anerkennen, 

Die Bundesregierung sieht keine Möglichkeit, zu 
veranlassen, daß Sachverständige öffentlich be-
stellt und vereidigt werden, da dies in die Zustän-
digkeit der Länder fällt. Das von der Handelskam-
mer zu beachtende Verfahren ist in der auf Grund 
des § 36 der Gewerbeordnung erlassenen Sach-
verständigenverordnung vom 17. Oktober 1961 nie-
dergelegt. Nach § 1 können Sachverständige nach 
Bedarf öffentlich bestellt und vereidigt werden. Die 
Aufsicht über die Einhaltung der vorgenannten 
Vorschriften obliegt nicht dem Bundesminister für 
Wirtschaft, sondern dem Hamburger Wirtschafts-
senator. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage? — Bitte 
schön. 

Frau Dr. Martiny -Glotz (SPD) : Herr Staatssekretär, 
nach Auskünften des Deutschen Industrie- und Han-
delstages wird diese Praxis nicht nur in Hamburg 
geübt. Könnten Sie Auskünfte darüber geben, wie 
sich das in anderen Bundesländern verhält und ob 
hier nicht doch ein besorgniserregender Tatbestand 
vorliegt? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ich kann mich danach 
gern erkundigen. Eine solche Information liegt mir 
bisher nicht vor. Ich betone aber noch einmal, 
daß der Senator für Wirtschaft in Hamburg uns 
mitgeteilt hat, daß aus der in Hamburg praktizier-
ten Regelung bisher keine Nachteile erwachsen 
sind. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Frau Dr. Martiny -Glotz (SPD) : Herr Staatssekretär, 
liegen der Bundesregierung Zahlen vor, beispiels-
weise auf dem Gebiet der Versicherungen, die in 
etwa die Relation zwischen den Sachverständigen, 
die bei Versicherungen fest angestellt sind, und 
den freipraktizierenden, amtlich zugelassenen, ver-
eidigten Sachverständigen angeben? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Mir sind derartige 
Zahlen im Augenblick nicht bekannt. Ich kann die 
Frage nicht beantworten, werde aber gerne schrift-
lich darauf zurückkommen. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe die Frage 13 der Frau Abgeordneten Hür-
land auf: 

Kann ich der Antwort des Staatssekretärs Grüner vorn 
13. April 1978 auf meine mündliche Anfrage bezüglich auslau-
fender Anlagen der Ruhr-Kohle AG entnehmen, daß die Schacht-
anlage Fürst-Leopold-Wulfen in Dorsten weder in naher noch 
in mittlerer Zukunft von Stillegung bedroht ist? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Wie in meiner Ant-
wort vom 13. April 1978 dargelegt, hat die Ruhr-
kohle AG in den bisherigen Verhandlungen über 
die Gewährung einer Bergbau-Sonderhilfe kein Pa-
pier vorgelegt, in dem unter bestimmten Prämis

-

sen einzelne Schachtanlagen benannt wurden, die 
als Auslaufanlagen in Frage kommen könnten. Eine 
Aussage über die Zukunft der Schachtanlage Fürst-
Leopold-Wulfen in Dorsten kann die Bundesregie-
rung aus diesem Grunde nicht machen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Frau Hürland (CDU/CSU) : Welche Bedeutung mes-
sen Sie dem .  Antrag der Ruhrkohle AG bei, bei der 
Aufstellung des Bebauungsplans der Stadt Marl eine 
Bahnlinie an der Strecke Buer-Nord–Haltern von 
Polsum aus zum geplanten Steag-Kraftwerk vorzu-
sehen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Ich kann auf diese 
Frage leider keine Antwort geben, da sie nicht in 
dem Sachzusammenhang steht, der mir die Vorberei-
tung der Beantwortung auch dieser Frage ermög-
licht hätte. 

Vizepräsident Stücklen: Der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär wird dann sicherlich schriftlich die 
Ergänzung nachliefern. 

Noch eine Zusatzfrage, bitte. 

Frau Hürland (CDU/CSU) : Dann jetzt nicht, gleich. 

Vizepräsident Stücklen: Ich rufe nunmehr die 
Frage 14 der Frau Abgeordneten Hürland auf: 

Für welche Anlagen sind die im Einzelplan 09 Titel 68310-631 
ausgewiesenen Mittel des Haushalts 1977 „Zuschüsse zu den 
Schrumpfungslasten des Steinkohlenbergbaus" und in welcher 
Höhe gezahlt worden, und für welche Anlagen und in welcher 
Höhe sind sie im Jahr 1978 vorgesehen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Veranschlagung 
und Auszahlung der auf die einzelnen Bergbauunter-
nehmen entfallenden Beihilfen zu den Schrumpfungs-
lasten erfolgt entsprechend der auf bestimmte Ab-
rechnungszeiträume entfallenden Förderreduzierung 
der von Schrumpfungsmaßnahmen betroffenen 
Schachtanlagen. Dabei erstreckt sich eine Schrump-
fungsmaßnahme in der Regel über mehrere Abrech-
nungszeiträume. Die für einen Abrechnungszeitraum 
festgesetzte Beihilfe wird wiederum in fünf Jahres-
raten ausgezahlt. Die im Haushalt veranschlagten 
Mittel setzen sich somit aus Raten früherer Ab-
rechnungszeiträume sowie ersten Raten des lau-
fenden Abrechnungszeitraums zusammen. 

Die Ist-Ausgabe des Jahres 1977 in Höhe von 62,1 
Millionen DM entfällt mit 51 Millionen DM auf Ra-
ten der Abrechnungszeiträume 1973 bis 1976 und 
mit 11,1 Millionen DM auf erste Raten des Abrech-
nungszeitraums November 1976 bis Oktober 1977, 
und zwar hierbei auf die Schrumpfungsmaßnahmen 
der Schachtanlagen Sachsen, Friedrich Thyssen 2/5, 
Hansa (Altfeld), Friedrich der Große, Ibbenbüren 
(Westfeld). 

Der Haushaltsansatz für 1978 beinhaltet in seiner 
Gesamthöhe von 77 Millionen DM Zahlungen für 
bereits abgeschlossene bzw. für die genannten, in 
1977 begonnenen Schrumpfungsmaßnahmen. 
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Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Frau Hürland (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
es so, daß man unter Schrumpfungsmaßnahmen 
Schrumpfung innerhalb einer jeden Schachtanlage 
verstehen kann, oder ist bei der Beratung dieses Ti-
tels auch vorgesehen, daß Stillegungen möglich sind? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Beides kann unter 
diesem Begriff zusammengefaßt werden, aber das _ 
läßt keine Aussage über die Einzelmaßnahme zu. 

(Frau Hürland [CDU/CSU] : So habe ich das 
auch nicht verstanden!) 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatz-
frage? 

(Frau Hürland [CDU/CSU] : Doch, Herr Prä

-

sident!) 
— Bitte, ja. 

Frau Hürland (CDU/CSU) : Die Ruhrkohle AG 
weist, wenn ich das eingangs mit Ihrer Erlaubnis, 
Herr Präsident, kurz sagen darf, darauf hin, daß zur 
Erhaltung der Schachtanlage Fürst-Leopold-Wulfen 
eine Investition von 110 Millionen DM kurzfristig 
nötig ist. Wird bei der von Ihnen vorgesehenen In-
vestitions- oder Uberbrückungshilfe von 760 Millio-
nen DM eine Auflage gemacht oder vorgesehen wer-
den dergestalt, daß diese zur Erhaltung der Schacht-
anlage notwendige Investition sichergestellt ist? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, Aus-
sagen über Überbrückungshilfen können erst ge-
macht werden, wenn die Bundesregierung eine Ent-
scheidung getroffen hat. Ich kann deshalb zu  dieser 
Frage im Augenblick leider nicht Stellung nehmen. 

Vizepräsident Stücklen: Ich rufe die Frage 15 des 
Abgeordneten Dr. Friedmann auf: 

Wie weit sind die Überlegungen der Bundesregierung gedie-
hen, ein Rückbürgschaftsinstrument zu schaffen, das mittelstän-
dische Unternehmen bei der Stellung von Bietungs- und Lei-
stungsgarantien im Exportgeschäft unterstützen soll? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Das Kabinett hat sich 
am . 12. April 1978 intensiv mit der Frage der Einfüh-
rung  eines bundeseinheitlichen Rückbürgschaftsin-
struments für die mittelständische Wirtschaft befaßt. 
Das Kabinett hat dabei insbesondere auch die Kon-
sequenzen erörtert, die sich aus der Tatsache erge-
ben können, daß mittlerweile bereits in acht Bundes-
ländern Rückbürgschaftsprogramme bestehen, die in 
ihrer Ausgestaltung zum Teil recht wesentlich von-
einander abweichen. 

Die Bundesregierung sieht hierin die Gefahr von 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den mittelstän-
dischen Unternehmen in den einzelnen Bundeslän-
dern. Sie hält es deshalb für erforderlich, die recht-
lichen Voraussetzungen für die Übernahme von 
Rückbürgschaften zu vereinheitlichen und vor allem 
auch eine einheitliche Entscheidungspraxis zu ge-
währleisten. Das Kabinett hat deshalb den Bundes-
minister für Wirtschaft und den Bundesminister der 
Finanzen gebeten, gemeinsam mit den Landesregie-

rungen die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Rückbürgschaften zu prüfen. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage. 

Dr. Friedmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär 
Grüner, darf ich aus Ihrer Antwort schließen, daß 
die Bundesregierung die Notwendigkeit eines sol-
chen Rückbürgschaftsinstruments erkannt hat, und 
— wenn ja — bis wann glauben. Sie, dann eine ent-
sprechende Regelung auf den Tisch legen zu kön-
nen? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Die Notwendigkeit 
derartiger Rückbürgschaften bzw. ihre Wünschbar-
keit wird von der Bundesregierung gesehen. Wie 
sich die Verhandlungen mit  den  Ländern, insbeson-
dere angesichts der Tatsache, daß wir ja eine um-
fassende Regelung anstreben müssen, gestalten wer-
den, läßt sich im Hinblick auf den zeitlichen Ab-
lauf im Augenblick nicht vorausbestimmen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Friedmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
können Sie jetzt schon sagen, welche Partner sich 
in einem solchen Rückbürgschaftsinstrument zusam

-

menfinden müssen, damit eine mit der Sozialen 
Marktwirtschaft zu vereinbarende Lösung zustande 
kommt? 

Grüner, Parl. Staatssekretär: Es würde genügen, 
wenn in allen Ländern einheitliche Regelungen prak-
tiziert würden, d. h., wenn es zu einer Vereinheit-
lichung käme. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Arbeit und Sozialordnung auf. Zur Beantwortung 
steht uns der Parlamentarische Staatssekretär Busch-
fort zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 17 der Frau Abgeordneten 
Simonis auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele ausländische  

Krankenschwestern — insbesondere asiatische — zur Zeit noch 
in der Bundesrepublik Deutschland arbeiten bzw. wie viele in 
der nächsten Zeit wieder in ihre Heimat zurückkehren werden, 
und was wird die Bundesregierung unternehmen, um diesen 
Rückkehrern die Wiedereingliederung in ihren Heimatländern 
zu erleichtern? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung: Frau Kollegin, 
die Zahl der in der Krankenpflege beschäftigten 
Ausländer wird in den amtlichen Statistiken nicht 
gesondert ausgewiesen. Nach Schätzungen der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft arbeiten etwa 5 600 
Koreanerinnen, 2 500 Philippininnen und 2 000 Inde-
rinnen in der deutschen Kranken- und Altenpflege. 

Über die Zahl der ausländischen Pflegekräfte, die 
in der nächsten Zeit in ihr Herkunftsland zurück-
kehren wollen, liegen der Bundesregierung keine 
Erkenntnisse vor. 
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Parl. Staatssekretär Buschfort 
Die Bundesregierung kann zwar für die berufliche 

Eingliederung rückkehrender Krankenpflegekräfte 
im Heimatland keine Gewähr übernehmen. Sie unter-
stützt jedoch im Rahmen der entwicklungspolitisdien 
Förderung der  beruflichen Wiedereingliederung 
rückkehrender ausländischer Krankenpflegekräfte 
als ein erstes Erprobungsprogramm die Umschulung 
einer Gruppe koreanischer Krankenschwestern zu 
Fremdsprachenkorrespondentinnen aus Mitteln des 
Bundesministerium für wirts chaftliche Zusammenar-
beit. Damit soll ein Beitrag zur Deckung eines spe-
ziellen Fachkräftebedarfs in Korea geleistet werden. 
Dem Programm liegt eine rückkehrbezogene Selbst-
hilfeaktion der geförderten Krankenschwestern zu-
grunde. 

Es ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, daß 
die Bundesregierung mit 15 Millionen DM Kapital-
hilfe das Krankenhausprojekt der Yonsei-Universi-
tät fördert. Auf deutschen Wunsch wird im Rahmen 
dieses Vorhabens der Wiedereingliederung des aus 
der Bundesrepublik Deutschland zurückkehrenden 
koreanischen Krankenpflegepersonals besondere Be-
deutung beigemessen. Das Krankenhaus soll als An-
laufstation die gesellschaftliche und berufliche 
Reintegration erlechtern helfen. Das Projekt befin-
det sich im Vorbereitungsstadium. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte 
schön. 

Frau Simonis (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
die Auffassung einzelner sozialer Träger bekannt, 
daß sehr wohl noch — im Gesundheitswesen, wie 
auch in naheliegenden sozialen Bereichen — ein Be- 
darf an Pflegepersonal besteht? Wären Sie eventuell 
gewillt, bei der Aufzeichnung solcher Möglichkeiten 
behilflich. zu sein, um den Schwestern, die aus den 
unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in ihre Hei

-

matländer zurückkehren können — das hat sehr viel 
mit den dortigen Lebensverhältnissen und der dort 
vorhandenen Aufnahmefähigkeit zu tun die Mög-
lichkeit zu geben, hier bei uns vorhandene Stellen 
auszufüllen? 

Buschfort, ParL Staatssekretär: Frau Kollegin, wir 
sind dazu bereit, denn die Mehrzahl der ausländi-
schen Krankenschwestern befindet sich bereits fünf 
Jahre in der Bundesrepublik. Diese Krankenschwe-
stern haben einen Rechtsanspruch auf eine Verlänge-
rung der Arbeitserlaubnis. Von daher ist aus der 
Sicht der Arbeitsmarktpolitik hier kein besonderes 
Problem zu erkennen. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage. 

Frau Simonis (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich 
daraus auch entnehmen, daß Sie es unterstützen 
würden, daß den Krankenschwestern, die diese Vor-
aussetzungen erfüllen, unter Umständen auch durch 
ein Umschulungsprogramm ermöglicht wird, artver-
wandte Berufe hier bei uns in der Bundesrepublik 
auszuüben? 

 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, 
diese Krankenschwestern haben — wie die deut-
schen Arbeitnehmer, — Ansprüche auf Leistungen 
nach dem AFG. Idi will gerne noch einmal den 
Einzelheiten nachgehen und Ihnen dann eine kon-
krete Antwort zuleiten. 

(Frau Simonis [SPD]: Danke!) 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe Frage 18 des Herrn Abgeordneten Con-
radi auf. - Der Abgeordnete ist nicht im Saal. Die 
Frage wird schriftlich beantwortet; die Antwort wird 
als Anlage abgedruckt.  

Ich rufe Frage 19 der Frau Abgeordneten Martiny

-

Glotz auf: 
In welchem Umfang hat die Bundesregierung in Verordnungen 

und Richtlinien für. ihre Beamten bisher die öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen in bezug auf Prüf- und 
Gutachtertätigkeit berücksichtigt, und wird sie in Zukunft neben 
den Sachverständigen der TÜV den öffentlich bestellten und ver-
eidigten Sachverständigen stärker Zuständigkeiten einräumen, 
z. B. bei der Verordnung zur Änderung der Dampfkesselver-
ordnung, Druckgasverordnung, Aufzugsverordnung, Verordnung 
über elektrische Anlagen usw., um einer Monopolisierung der 
TÜV im Interesse eines möglichst wirksamen Verbraucherschut-
zes entgegenzuwirken? 

Bitte schön. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin Mar-
tiny, die Gewerbeordnung, und zwar § 24 c, stellt 
den Grundsatz. auf, daß die Prüfung der technischen 
Anlagen von amtlichen oder amtlich anerkannten 
Sachverständigen, die in technischen Überwachungs-
organisationen zusammengefaßt sind, durchgeführt 
werden. Die bisher erlassenen Verordnungen über 
überwachungsbedürftige Anlagen sehen von diesem 
Grundsatz nur in bestimmten Fällen Ausnahmen 
vor. Dabei handelt es sich um die sogenannte Eigen-
überwachung. In diesen Fallen können in großen 
Unternehmen beschäftigte Sachverständige amtlich 
anerkannt werden, soweit es sich um die Prüfung 
von Anlagen handelt, die in dem Unternehmen be-
trieben, installiert oder hergestellt werden. 

Die Zusammenfassung der amtlich anerkannten 
Sachverständigen in den Technischen Überwachungs-
vereinen gewährleistet den Sachverständigen eine 
unabhängige Position. Die Technischen Überwa-
chungsvereine führen einen Erfahrungsaustausch 
durch, in den die Sachverständigen ihre Prüferfah-
rungen einbringen und durch den die Sachverständi-
gen über die neuesten technischen Erkenntnisse und 
Entwicklungen informiert werden. Die Technischen 
Überwachungsvereine sorgen ferner für eine gleich-
mäßige Durchführung der Sachverständigenprüfun-
gen. 

Im Interesse eines wirksamen Verbraucherschut-
zes sollte an dem bestehenden System nichts geän

-

dert werden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Frau Dr. Martiny-Giotz (SPD) : Herr Staatssekretär, 
daraus ergeben sich einige bedenkliche Folgen, und 
daher frage ich Sie: Teilen Sie meine Ansicht, daß 
die Bundesregierung dann ihrerseits für bestimmte 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 85. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 19. April 1978 	6695 

Frau Dr. Martiny-Glotz 
Kontrollen über die Technischen Überwachungsver-
eine, die doch in der Tat staatliche Hoheitsaufgaben 
wahrnehmen, sorgen müßte, weil die Tec hnischen 
Überwachungsvereine Überwachungsaufträge, die 
gesetzlich vorgeschrieben sind,-  auf privatwirtschaft-
licher Grundlage durchführen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, 
Probleme, die in diesem Zusammenhang an uns 
herangetragen werden, müssen und werden wir ein-
gehend und sorgfältig prüfen. Ich bin im übrigen 
der.  Auffassung, daß gerade der Zusammenschluß in 
Überwachungsvereinen dazu beiträgt, notwendige 
Prüfungsbereiche zu erkennen. Sollten Lücken beste-
hen — wir haben ja gerade im medizinischen Bereich 
eine Diskussion erlebt —, werden wir das gern prü-
fen und soweit wie möglich diese Lücken schließen. 
Nur, ich darf noch einmal darauf hinweisen: Wenn 
wir für den gleichen Überwachungsbereich verschie-
dene Überwachungsorganisationen zulassen sollten, 
so könnten wir möglicherweise auf Grund der Kon-
kurrenzsituation zwar preisgünstigere Prüfungen 
erzielen, die aber von der Prüf-Qualität her vielleicht 
zu beanstanden wären. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
bitte. 

Frau Dr. Martiny-Glotz (SPD) : Unabhängig davon, 
daß ich mit Ihnen hierin nicht übereinstimme, da 
die gesetzliche Grundlage, auf der die Prüfung zu ge-
schehen hat, ja einigermaßen gesichert ist, frage ich 
Sie: Teilen Sie die Ansicht, daß die Novellierung 
des Gesetzes über technische Arbeitsmittel eine 
günstige Grundlage ist, diesen ganzen Komplex bei 
der anstehenden Gesetzesberatung zu erörtern und 
dabei auch die Frage der Überwachung von medizi-
nischen Geräten einzubeziehen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, ich 
bin  davon überzeugt, daß uns im Rahmen der Bera-
tungen entsprechende Eingaben erreichen werden. 
Ich bin auch sicher, daß unsere Fachabteilung 
bereits bestimmte Vorstellungen hat. Wir werden 
alle Eingaben und auch Ihre heutige Anfrage selbst-
verständlich in die Beratungen einbeziehen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Lampersbach. 

Lampersbach (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, hat 
das öffentliche Anhörungsverfahren zum Maschinen.-
schutzgesetz, das Frau Kollegin Martiny-Glotz gera-
de ansprach, nicht klar und eindeutig erwiesen, daß 
der Technische Überwachungsverein, also der TÜV, 
für eine derartige Aufgabe überfordert ist? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
kann Ihre Auffassung so nicht teilen. Ich bin aller-
dings auch gerne bereit einzugestehen, daß ich die 
schriftlichen Äußerungen der Sachverständigen 
nicht selbst gelesen und auch die Anhörung nicht 
miterlebt habe. Aber nach dem Eindruck, den ich aus 
den bisherigen Gesprächen gewonnen habe, kann 
ich Ihrer Einlassung nicht zustimmen. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatzfrage, 
— Dann rufe ich die Frage 21 des Abgeordneten Dr. 
Becker (Frankfurt) auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, einen generellen Vorsorgetest 
zur Früherkennung der angeborenen Schilddrüsenunterfunktion 
bei Neugeborenen wie in der Schweiz und Österreich in das 
Vorsorgeprogramm einzubeziehen, nachdem bekannt ist, daß 
die angeborene unbehandelte Hypothyreose die Gehirnentwick-
lung in den ersten drei bis sechs Monaten irreversibel sdiä-
digt und diese Erkrankung doppelt so häufig vorkommt wie 
die Phenylketonurie, für die eine Vorsorgeuntersuchung besteht? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Becker, in der Bundesrepublik ist die Schilddrüsen-
unterfunktion in den Katalog der Krankheiten auf-
genommen, die für die Krankheitsfrüherkennungs-
maßnahmen bei Kindern in Betracht kommen. Al-
lerdings waren bisher keine allgemeinen Reihen-
untersuchungen vorgesehen, weil einige methodi-
sche und organisatorische Probleme für eine gene-
relle Empfehlung noch nicht ausreichend geklärt 
sind. 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
hat seit Anfang des Jahres intensive fachliche Kon-
takte zur Sektion Schilddrüse der Deutschen Gesell-
schaft für Endokrinologie aufgenommen. Diese be-
müht sich darum, eine bundeseinheitliche Methode 
in den für diese Untersuchung in Frage kommenden 
klinischen Laboratorien einzuführen. 

In diesen Tagen findet im Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung eine Anhörung der Fach-
gesellschaft statt. Die Auswertung der dort vorge-
tragenen Informationen wird ergeben, ob die tech-
nischen und organisatorischen Voraussetzungen 
nunmehr die Empfehlung einer generellen Reihen-
untersuchung für Neugeborene gestatten. Wenn die-
se Frage positiv beantwortet werden kann, wird der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung an den 
Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen her-
antreten. Der Bundesausschuß wird dann prüfen, ob 
diese Untersuchungsmethode die Voraussetzungen 
des § 181 a Abs, 1 Nrn. 1 bis 4 RVO erfüllt, damit 
die Richtlinie für die Durchführung dieser Untersu-
chung im Rahmen der Früherkennungsuntersuchun-
gen für Kinder entsprechend geändert werden kann. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU) : Ist der Bundes-
regierung bekannt, daß in der Schweiz und auch in 
Osterreich teilweise eine einfache Blutentnahme bei 
dem Säugling zu einer Untersuchung in einem La-
bor auf einen bestimmten Stoff man nennt ihn 
T 3 bzw. T 4 — genügt, um diese Erkrankung fest-
zustellen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
gehe davon aus, daß den Fachleuten im Ministe-
rium das bekannt ist. Ich kann . Ihnen bestätigen, 
daß bereits in .den USA, in Belgien, Dänemark, 
Osterreich und der Schweiz Vorsorgeuntersuchun-
gen an allen Neugeborenen vorgenommen werden. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen, 
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Vizepräsident Stücklen 
Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-

sters der Verteidigung auf. Zur Beantwortung steht 
uns der Parlamentarische Staatssekretär Dr. von 
Bülow zur Verfügung. 

Ich rufe Frage 16 — des Abgeordneten Lampers-
bach — auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß ein Ar-
beitgeber verpflichtet ist, auch denjenigen Arbeitnehmern, die 
nach Ableisten des Wehrdienstes arbeitsunfähig oder krank 
entlassen werden, Lohnfortzahlung für die sechs Wochen un-
mittelbar ab Entlassung aus dem Wehrdienst zu zahlen, und 
ist die Bundesregierung bereit, dem Deutschen Bundestag Vor-
schläge zur Novellierung der betreffenden Gesetze zu unter-
breiten mit dem Ziel, daß den betreffenden Arbeitgebern Er-
satzansprüche wegen eines Wehrdienstschadens eines Wehr-
dienstpflichtigen oder Wehrdienstleistenden zugestanden wer-
den? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Herr Kollege, es ist rich-
tig, daß der Arbeitgeber verpflichtet ist, seinem 
aus der Bundeswehr entlassenen Arbeitnehmer im 
Krankheitsfall das Arbeitsentgelt auch dann fortzu-
zahlen, wenn die Krankheit während des Wehr-
dienstes eingetreten oder gar durch den Wehr-
dienst verursacht worden ist. Einen Ersatzanspruch 
hat der Arbeitgeber in dera rtigen Fällen nicht. 

Der Bundesregierung ist diese Problematik be-
kannt. Sie wird prüfen, ob die gegenwärtige Rechts-
lage weiterhin vertretbar ist oder durch eine No-
vellierung der entsprechenden Gesetze geändert 
werden muß. Ich werde Sie über das Ergebnis die-
ser Prüfung unterrichten. 

Vizepräsident Stücklen: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe Frage 23 — des Abgeordneten Latt-
mann — auf. - Er ist nicht im Saal. Die Frage wird 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als Anla-
ge abgedruckt. 

Ich rufe Frage 24 — des Abgeordneten Biehle 
— auf. — Auch er ist nicht im Saal. Die Frage 
wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als 
Anlage abgedruckt. 

Das gleiche gilt für Frage 25 des Abgeordneten 
Biehle. 

Ich rufe Frage 26 — des Abgeordneten Spranger 
— auf: 

Welche Grundlagen gab es für die Ermittlungen gegen Ange-
hörige des Militärischen Abschirmdienstes, die in der Zeitschrift 
„Stern" vom 6. April 1978, Seite 110 ff., geschildert werden, und 
was gedenkt die Bundesregierung dagegen zu tun, daß die 
Arbeit von Angehörigen - von Nachrichtendiensten in der Öffent-
lichkeit behandelt wird? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, 
ich gehe davon aus, daß Ihre Frage sich nicht auf 
die Ausgabe der Zeitschrift „Ste rn" vom 6. April 
1978 bezieht, sondern daß Sie die Ausgabe vom 
30. März 1978 meinen. Do rt  findet sich auf Seite 
110 ff. ein Artikel „Wieder mal auf falscher Fähr-
te", in dem über Ermittlungen gegen Angehörige 
des Militärischen Abschirmdienstes berichtet wird. 

Hierzu kann ich Ihnen folgendes mitteilen. Die 
operative Bearbeitung war in diesem Falle aufge-
nommen worden, weil Hinweise vorlagen, die eine 

Klärung — vor allem auch im Interesse der Betrof-
fenen — erforderlich machten. Die beiden Ange-
hörigen des Militärischen Abschirmdienstes wur-
den voll rehabilitiert. 

Zum zweiten Teil Ihrer Frage, Herr Kollege 
Spranger, darf ich folgendes bemerken. Die gegen-
wärtige extensive Behandlung der Tätigkeit der 
Nachrichtendienste in der Öffentlichkeit erfüllt die 
Bundesregierung mit Sorge. Die Effektivität der 
Spionageabwehr setzt erstens strikte Geheimhal-
tung und zweitens Vertrauen der Bevölkerung zu 
den Staatsschutzorganen voraus. Diesen Zielen 
dient eine Presseberichterstattung nicht, die häufig 
auf Indiskretionen beruht, sensitive Informationen 
an die Oberfläche spielt und zeitweise die Form 
einer Kampagne gegen die Nachrichtendienste an-
nimmt. Der Bundesregierung liegt es jedoch fern, 
hiergegen etwas zu unternehmen. Sie bestreitet den 
Massenmedien nicht das Recht und die Pflicht, ver

-

mutlichen Pannen und Rechtsbrüchen nachzugehen. 
Sie appelliert aber an das Verantwortungsgefühl 
der Journalisten, im Einzelfall sorgfältig abzuwä-
gen zwischen dem Informationsbedürfnis der Be-
völkerung und der Pressefreiheit einerseits und der 
Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste anderer-
seits. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, Herr Abge-
ordneter? 

Spranger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ent-
spricht der von Ihnen erwähnte Bericht diesem Ver-
antwortungsbewußtsein, das Sie zu Recht den Mas-
senmedien abverlangen? 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Ich möchte 
Ihre Frage verneinen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Spranger. 

Spranger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, lassen 
sich Angaben darüber machen, welche Teile des 
Berichts den Tatsachen entsprechen oder der freien 
Phantasie des Autors entsprungen sind? 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Diese Anga-
ben kann ich Ihnen vor diesem Gremium nicht ma-
chen. Ich bin aber gern bereit, dies in einer persön-
lichen Unterrichtung zu tun. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Althammer. 

Dr. Althammer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
hat die Bundesregierung den Versuch unternommen, 
mit den Redaktionen dieser Zeitungen darüber zu 
sprechen, daß diese Gesichtspunkte, die Sie soeben 
genannt haben, beachtet werden, und hat die Bun-
desregierung den Versuch unternommen, ihr Wissen 
anzubieten, bevor solche Veröffentlichungen erfol-
gen? 
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Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär: Um den letz-
ten Teil Ihrer Frage zu beantworten: In der Regel 
wird das Sachwissen der Bundesregierung von die-
sen Journalisten überhaupt nicht in Anspruch ge-
nommen; denn sonst könnten sehr häufig einseitige, 
aber seitenfüllende Artikel überhaupt nicht erschei-
nen. Was die Bemühungen der Bundesregierung an-
geht, so versuchen wir in Einzelgesprächen — man 
kann das nicht als eine offizielle Aktion der Bundes-
regierung starten — die Journalisten darauf hinzu-
weisen, in welchem Terrain sie sich bewegen. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Verkehr und für das  Post- und Fernmelde-
wesen auf. Zur Beantwortung steht uns der Parla-
mentarische Staatssekretär Wrede zur Verfügung. 

Die Frage 30 der Abgeordneten Frau Dr. Lepsius, 
die Frage 36 des Abgeordneten Dr. Steger sowie die 
Frage 37 der Abgeordneten Frau Dr. Lepsius werden 
auf Wunsch der Fragesteller schriftlich beantwortet. 
Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 27 des Herrn Abgeordneten 
Broll auf: 

Welche Gründe waren maßgebend, daß die Deutsche Bun-
desbahn zwei Anzeigen in der kommunistischen Zeitung „Extra 
elan & rote blätter, Das Jugendmagazin" aufgegeben hat? 

Wrede, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen: 
Herr Kollege Broll, nach Mitteilung der Deutschen 
Bundesbahn ist aus kommerziellen Gründen im Zu-
sammenhang mit der Bestellung von Sonderzügen 
zum Bundestreffen der Sozialistischen Deutschen Ar-
beiterjugend in Dortmund nur eine Anzeige in den 
Beilagen der Zeitung „Unsere Welt" mit dem Thema 
„DB-Juniorenpaß" aufgegeben worden. Die zweite 
Anzeige wurde von der Redaktion der Blätter als 
Füller eingebaut. Wie schon dem Abgeordneten Dr. 
Langguth auf seine Frage in  der  Fragestunde am 
12./13. April 1978 zum gleichen Thema schriftlich 
mitgeteilt wurde, kann diese Anzeige nach Auffas-
sung der Bundesregierung mit kommerziellen Grün-
den nicht gerechtfertigt werden. Der Vorstand der 
Deutschen Bundesbahn wurde inzwischen entspre-
chend informiert und gebeten, dies bei künftigen 
Anzeigevergaben zu berücksichtigen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage. 

Broll (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, welche Stelle der Deutschen Bundesbahn 
für Vergabe von Anzeigenaufträgen überhaupt zu-
ständig ist? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Broll, 
in diesem Fall ist nicht der Vorstand der Deutschen 
Bundesbahn tätig geworden, sondern die Zuständig-
keit liegt bei der Generalvertretung in Dortmund, 
und diese hat das aus den vorgenannten Gründen 
unter kommerziellen Gesichtspunkten entschieden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Broll (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wird sicher-
gestellt sein, daß die für die Vergabe von Anzeigen-
aufträgen zuständigen Stellen in Zukunft in dieser 
Hinsicht korrekt verfahren? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
gehe davon aus, daß der Vorstand der Deutschen 
Bundesbahn auf Grund der Mitteilung der Meinung 
der Bundesregierung zu diesem Thema seine nach-
geordneten Stellen entsprechend informiert. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe die Frage 28 des Herrn Abgeordneten 
Wüster auf: 

Wieviel Fälle des Fahrens auf falscher Autobahnspur hat es 
im Jahr 1977 auf den Autobahnen gegeben und wieviel endeten 
mit Unfall bzw. tödlich? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Wüster, 
für das Jahr 1977 können keine bundesweit gültigen 
Angaben über Falschfahrten auf Bundesautobahnen 
gemacht werden. Systematische Erhebungen sind im 
Januar 1978 im Zusammenhang mit einer Unter-
suchung der Bundesanstalt für Straßenwesen ange-
laufen. Diese Untersuchung soll Ursachen und Häu-
figkeit der Falschfahrten ermitteln und gegebenen-
falls Verbesserungsvorschläge erbringen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage. 

Wüster (SPD) : Herr Staatssekretär, wann werden 
diese Ermittlung bzw. das Gutachten der Bundes-
anstalt für Straßenwesen zur Auswertung vorliegen? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
kann Ihnen im Augenblick kein Datum sagen; aber 
es ist sicher, daß diese Untersuchung etwas länger-
fristig angelegt sein muß, damit kein Zufallsergeb-
nis zustande kommt, sondern damit wir tatsächlich 
einen einigermaßen objektiven Überblick über das 
Verkehrsgeschehen in diesem Zusammenhang be-
kommen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Wüster (SPD) : Darf ich davon ausgehen, daß das 
noch im Verlaufe dieses Jahres der Fall ist? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, das 
glaube ich nicht. Ich nehme an, daß sich der Unter-
suchungszeitraum sicherlich über zwei bis drei Jahre 
erstrecken muß. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe die Frage 29 des Herrn Abgeordneten Wü-
ster auf: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, um auf 
Autobahnen kurzfristig das Falschfahren auf der Gegenspur zu 
verhindern? 
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Wrede, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Wüster, 
neben der soeben erwähnten Untersuchung sind die 
Länder gebeten worden, als kurzfristig realisierbare 
Maßnahme zur Verringerung von Falschfahrten auf 
Bundesautobahnen im Bereich der Trenninselspitze 
der Verbindungsrampe zur Autobahn ein zusätz-
liches Zeichen 267 StVO — das ist das Zeichen „Ver-
bot der Einfahrt" — auf der rechten Seite aufzustel-
len. Beide Zeichen — das Zeichen Nr. 267 sowie das 
in der Trenninselspitze stehende Zeichen Nr. 222, 
nämlich „vorgeschriebene Vorbeifahrt: rechts" —
sollen, wenn erforderlich, in Übergröße aufgestellt 
werden. Soweit der Bundesregierung bekannt, ha-
ben die Bundesländer der Bitte entsprochen. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte. 

Wüster (SPD) : Herr Staatssekretär, gibt es Er-
kenntnisse darüber, ob die Wahrscheinlichkeit des 
Gegen-die-Fahrtrichtung-Fahrens vom technischen 
Stand bzw. vom Alter einer Autobahn abhängt? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Nein, Herr Kollege, 
darüber gibt es keine Erfahrungen. Dem Zweck, so 
etwas in Erfahrung zu bringen, dient die von mir 
schon angesprochene Untersuchung. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 31 des Herrn Abgeordneten 
Schäfer (Offenburg) auf. Der Abgeordnete ist nicht 
im Saal. Die Frage wird schriftlich beantwortet. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. Dasselbe gilt 
für die Frage 32. 

Ich rufe die Frage 33 des Herrn Abgeordneten 
Böhm (Melsungen) auf. Der Abgeordnete ist eben-
falls nicht im Saal. Die Frage wird schriftlich beant-
wortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Die Fragen 34 und 35 des Herrn Abgeordneten 
Kittelmann werden auf Wunsch des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Wir kommen damit zu den Fragen 38 und 39 des 
Herrn Abgeordneten Kolb. Der Fragesteller hat um 
schriftliche Beantwortung gebeten. Die Antworten 
werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Fragen 40 und 41 des Herrn Abgeord-
neten Schäfer (Mainz) auf. Der Abgeordnete ist nicht 
im Saal. Die Fragen werden schriftlich beantwortet. 
Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Sehen Sie, Herr Staatssekretär, noch einen Ab-
geordneten, den ich nicht als Fragesteller erkannt 
habe? 

Wrede, Parl. Staatssekretär: Ich glaube, der Kol-
lege Steger ist eben gekommen. 

Vizepräsident Stücklen: Er hat aber keine Frage 
,gestellt. Es sind einige Abgeordnete im Saal, die Sie 
kennen, die aber keine Fragen gestellt haben. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers des Innern. Zur Beant

-

wortung der Fragen steht uns Herr Parlamentari-
scher Staatssekretär Baum zur Verfügung. Ich rufe 
zunächst die Frage 42 des Herrn Abgeordneten Braun 
auf: 

Trifft der Bericht der Wirtschaftswoche, Nr. 12 vom 17. März 
1978, über die Trunkenheit am Schreibtisch in Bonner Ministe-
rien zu, und welche Maßnahmen hält die Bundesregierung gegebe-
nenfalls für geeignet, um den Alkoholmißbrauch während der 
Dienstzeit zu unterbinden? 

Baum, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
des Innern: Herr Kollege Braun, die Zahl der Alko-
holfälle in den Bonner Ministerien ist nicht höher 
als in vergleichbaren Verwaltungen und Betrieben. 
Sie hat nicht, wie in dem Artikel der „Wirtschafts-
woche", Nr. 12 vom 17. März 1978, behauptet wird, 
in erheblichem Umfang zugenommen. 

Anlaß des Schreibens des Ärztlichen und Sozialen 
Dienstes der obersten Bundesbehörden, durch den 
Alkoholkranke betreut werden, war, eine Verbesse-
rung der Behandlung zu erreichen. Gleichzeitig soll-
ten den Personalreferenten Möglichkeiten der Hilfe 
in solchen Fällen aufgezeigt und ihre Mitarbeit ge-
wonnen werden. 

Bei den zitierten Passagen handelt es sich nicht 
um Leitlinien irgendeines Ministeriums, sondern um 
den Entwurf eines Vortrags einer Sozialarbeiterin. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Braun (CDU/CSU) : Aus Ihrer Antwort darf ich 
aber entnehmen, Herr Staatssekretär, daß ein gene-
relles Verbot des Alkoholgenusses in den Bundes-
ministerien nicht besteht? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Nein, es besteht nicht; 
ebensowenig, wie es in diesem Hause besteht. 

(Kroll-Schlüter [CDU/CSU] : Das ist falsch! 
Hier in diesem Saal darf kein Alkohol ge-

nossen werden!) 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter Kroll-
Schlüter, es gibt hier keine Diskussionen von der 
Abgeordnetenbank zur Regierungsbank. Es gibt nur 
Zusatzfragen. Das Recht steht Ihnen zu. Die Zusatz-
frage muß nur in ursächlichem Zusammenhang mit 
der gestellten Frage stehen. 

Bitte, die zweite Zusatzfrage, Herr Abgeordneter 
Braun. 

Braun (CDU/CSU) : Ich gehe aber richtig in der 
Annahme, daß auch der Deutsche Bundestag be-
schließen kann — beispielsweise bei Nachtsitzun-
gen —, einen Alkoholausschank zu unterbinden? Er 
hat sicherlich auch davon Gebrauch gemacht. 

Baum, Parl. Staatssekretär: Ja. Es ist diesem 
Artikel u. a. zu entnehmen, daß das früher der Fall 
gewesen sein soll — ich habe das nicht nachprüfen 
können —, daß von einer bestimmten Zeit an der 
Alkoholausschank hier untersagt war. 

Es gibt natürlich allgemeine Dienstvorschriften, 
die es ganz ausgeschlossen erscheinen lassen, daß 
am Arbeitsplatz mit Alkohol operiert wird. Ich 
meinte jetzt ganz allgemein den Bereich der Mini- 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 85. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 19. April 1978 	6699 

Parl . Staatssekretär, Baum 
sterien, wie ich hier auch allgemein den  Bereich des 
Parlaments und natürlich nicht diesen Raum gemeint 
habe. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Ey. 

Ey (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wenn Ihre 
Aussage stimmt, daß der Alkoholikeranteil den 
Durchschnitt nicht übersteigt, reicht dann nicht die 
Massierung der eigenen Beamten- und Angestellten-
schaft in diesem Raum für die Einrichtung einer eige-
nen Heilstätte aus? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, das 
wäre eine weit übertriebene Vorsorgemaßnahme, 
die von uns überhaupt nicht erwogen wird. Es wäre 
eine Diskreditierung der Bundesbehörden hier in 
Bonn, wenn man solche Gedanken wirklich ernsthaft 
erwöge. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Dr. Kunz.  

Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, wie lauten die Untersuchungsergebnisse, die 
Ihnen vorliegen und die Sie zur Grundlage Ihrer, 
wie mir scheint, sehr bedeutungsvollen Aussage ge-
macht haben? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Ich weiß nicht, ob 
meine Aussage so überraschend oder so bedeutungs-
voll ist. Es müßten ja besondere Gründe vorliegen, 
die Anlaß zu einem besonders hohen Alkoholver-
brauch bei der betroffenen Beamtenschaft gäben. Ich 
sehe solche Gründe nicht. Deshalb haben wir' auch 
keinen Anlaß für besondere Untersuchungen gese-
hen. Es liegt ein einziger Anhaltspunkt vor, den der 
Kollege auch herausgezogen hat; das ist das Schrei-
ben der Personalabteilung im Bundesfinanzministe-
rium. Aber auch dieses Schreiben läßt nicht den 
Schluß zu, daß im Bundesfinanzministerium der Al-
koholgenuß ein Problem ist. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Dr. Becker. 

Dr. Becker.  (Frankfurt) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, kann ich Ihrer Antwort entnehmen, daß die 
Trunkenheit am Schreibtisch in Bonner Ministerien 
zwar nicht übermäßig, aber eben doch zugenommen 
hat? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Nein, das können Sie 
nicht. Es gibt keine Trunkenheit am Schreibtisch und 
schon gar keine Zunahme der Trunkenheit am 
Schreibtisch. 

Vizepräsident Stücklen: Und, Herr Parlamentari

-

scher Staatssekretär, Sie können auch noch bestäti-
gen, daß auch die Beamten des Finanzministeriums 
nicht steuerfrei Alkohol genießen können. 

Baum, Parl. Staatssekretär: Auch das kann ich 
gerne bestätigen.  

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Broil. 

Broil (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
mit mir der Meinung, daß der Alkoholmißbrauch in 
den Bundesbehörden, in den Ministerien hier, nicht 
nur nicht größer sein sollte als in anderen Behörden, 
sondern deutlich geringer? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich weiß 
nicht, ob wir so puritanisch sein sollten. Es gibt hier 
keine Sonderbehandlung oder Sonderbeurteilung 
von Mitarbeitern in Bundesbehörden, würde ich sa-
gen. Ich bin zufrieden, wenn es so ist wie anderswo 
auch. 

Vizepräsident Stücklen: Ich rufe die Frage 43 des 
Abgeordneten Brandt (Grolsheim) auf: 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung darüber, ob und 
in welchem Umfang das Bundesamt für Verfassungsschutz oder 
Landesämter für Verfassungsschutz die Ausleihe. von Büchern 
aus öffentlichen Bibliotheken in bestimmten Fällen überwachen 
lassen? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Ich wäre dankbar, 
wenn ich beide Fragen zusammen beantworten 
könnte, wenn der Fragesteller damit einverstanden 
ist. 

Vizepräsident Stücklen: Der Fragesteller ist ein-
verstanden. Ich rufe auch die Frage 44 des Abge-
ordneten Brandt (Grolsheim) auf: 

Hält die Bundesregierung — falls solche Fälle in Ihrem Ver-
antwortungsbereich bestätigt werden sollten — diese Praxis für 
vereinbar mit dem Geist unserer Verfassung und Insbesondere 
mit Sinn und Wortlaut von Artikel 5 des Grundgesetzes? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Brandt, 
eine Überwachung der Ausleihe von Büchern aus 
öffentlichen Bibliotheken durch das Bundesamt für . 

Verfassungsschutz findet nicht statt. Die Bundesre-
gierung ,kann hierzu nur Stellung nehmen, soweit 
ihr eigener Verantwortungsbereich angesprochen 
ist. Ich kann also nicht zu dem Verantwortungsbe-
reich der Länder Stellung nehmen. Was aber das 
Bundesamt für Verfassungsschutz angeht, so möchte 
ich diese klare -Aussage machen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage? 

Brandt (Grolsheim) (SPD) : Wird auf Grund des 
hier zugrunde liegenden Artikels auch die Ankündi-
gung von Ihnen ernstgenommen, daß die Bibliothe-
kare an die Öffentlichkeit treten. wollen, weil sie 
glauben, daß es dafür Indizien gebe — wer auch im-
mer es gemacht haben soll —, und werden diese 
Veröffentlichungen dann sehr genau von Ihnen be-
obachtet, und wird gegebenenfalls auch einmal dar-
auf ,gedrängt, daß, wenn solche Veröffentlichungen 
angekündigt werden, sie dann auch erfolgen, damit 
man nachprüfen kann, was an Wahrheitsgehalt da-
hintersteckt? 
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Baum, Parl. Staatssekretär: Ja, Herr Kollege, ich 
nehme das sehr ernst, daß in einer bestimmten Be-
rufsgruppe und darüber hinaus offenbar der Ein-
druck besteht, daß der Verfassungsschutz an öffent-
lichen Bibliotheken tätig wird und gewisse Schluß-
folgerungen daraus zieht, welche Bücher entliehen 
werden. Ich würde dies für ein ganz unmögliches 
Verfahren halten. Ich_ kenne den Artikel in der 
„Frankfurter Rundschau"; ich habe ihn mir- noch ein-
mal sehr genau angesehen. Der Artikel selbst gibt 
mir keine beweiskräftigen Anhaltspunkte, denen ich 
nachgehen könnte — unabhängig davon, ob das im 
Bundes- oder Landesbereich stattfindet. Aber ich 
glaube, wir sollten ein Interesse daran haben, daß 
sich im Lande nicht eine Stimmung ausbreitet, daß 
so etwas geschehe. Wo kommen wir hin, wenn wir 
Leute allein danach verdächtigen, welche Bücher 
sie aus welchen Motiven auch immer lesen! 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage, 
Abgeordneter Steger. 

Dr. Steger (SPD) : Herr Staatssekretär, gibt es denn 
für die Bundesregierung eine mögliche Rechtsgrund-
lage, gegebenenfalls durch entsprechende Anwei-
sungen sicherzustellen, daß ein solches Verhalten, 
wie Sie es für den Bundesverfassungsschutz ver-
neint haben, auch für die Landesverfassungsschutz-
ämter unterbunden wird? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
möchte jetzt nicht zu jedem denkbaren, hypotheti-
schen Fall Stellung nehmen. Eine Rechtsgrundlage 
wäre sicher die Verfassung, ohne daß ich Ihnen 
jetzt genau sagen könnte, welcher Artikel zum Zu-
ge kommen könnte. Man könnte sich beispiels-
weise Art. 2 vorstellen. Es gibt die gesetzlichen 
Grundlagen, die spezialgesetzlichen Grundlagen im 
Bundesgesetz für den Verfassungsschutz und die 
landesgesetzlichen Grundlagen, soweit solche be-
stehen. Aber man müßte dann wirklich jeden ein-
zelnen Fall — in der „Frankfurter Rundschau" wer-
den ja ganz unterschiedliche Fälle genannt — 
analysieren und bewerten. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 45 des Abgeordneten Kret-
kowski auf: 

Ist der Bericht der Frankfurter Rundschau vom 30. März zu-
treffend, wonach der Verfassungsschutz in mehreren Fällen die 
Karteien öffentlicher Bibliotheken benutzt hat, um Erkenntnisse 
über bestimmte Personen durch die von diesen entliehene Lite-
ratur zu gewinnen, und wenn ja, auf welcher rechtlichen Grund-
lage beruht diese Praxis? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Präsident, auch 
hier würde ich die beiden Fragen des Fragestellers 
gern zusammen beantworten. 

Vizepräsident Stücklen: Der Fragesteller ist ein-
verstanden. Daher rufe ich auch die Frage 46 des 
Abgeordneten Kretkowski auf: 

Ist es zutreffend, daß der Verfassungsschutz darüber hinaus 
die Leihkarten bestimmter Bildher benutzt, um den Leserkreis 
dieser Bücher zu erfassen, und wenn ja, welche Erkenntnisse 
hat die Bundesregierung über die Art dieser "Risikobücher"? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Das Bundesamt für 
Verfassungsschutz hat Karteien öffentlicher Biblio-
theken nicht dazu benutzt, Erkenntnisse über Per-
sonen dadurch zu sammeln, daß es die Unterlagen 
über die Ausleihe bestimmter Bücher einsieht oder 
auswertet. Ich verweise auf ,die Antwort, die ich 
eben dem Herrn Kollegen Brandt gegeben habe. 

Vizepräsident Stücklen: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 48 des Abgeordneten Dr. 
Steger auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß das Statistische Bundes-
amt seit 1970 für die Wissenschaft keine Mikrodaten mehr zur 
Verfügung stellt, obwohl dies in so anonymisierter Form ge-
schehen kennte, daß dies auch nach dem Datenschutzgesetz zu-
lässig wäre, und wie will die Bundesregierung künftig eine an-
gemessene Datenbasis, insbesondere für die Sozialforschung, 
sicherstellen? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. Ste-
ger, der Bundesregierung ist bekannt, daß das Sta-
tistische Bundesamt in den letzten Jahren von ver-
schiedenen Forschungseinrichtungen um die Frei-
gabe von Einzelangaben, also  personenbezogener 
Daten aus amtlichen Statistiken, für die Durchfüh-
rung bestimmter sozialwissenschaftlicher For-
schungsprojekte gebeten wurde. Es handelt sich da

-

bei um Einzelangaben aus dem Mikrozensus, einer 
jährlichen Stichprobenbefragung der Bevölkerung, 
sowie aus der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe 1973, einer ebenfalls auf Stichprobenbasis 
durchgeführten Haushaltsbefragung. 

Das Statistische Bundesamt ist nach sorgfältiger 
und, wie ich hinzufügen darf, wohlwollender Prü-
fung zu dem Ergebnis gekommen, daß nach den 
für die amtliche Statistik geltenden Geheimhal-
tungsvorschriften des § 12 des Gesetzes über die 
Statistik für Bundeszwecke eine Weiterleitung von 
Einzelangaben in diesem Fall nicht zulässig ist. 

Entsprechend der Subsidiaritätsregelung nach 
§ 45 des Bundesdatenschutzgesetzes gehen die 
strengeren Geheimhaltungsbestimmungen des Sta-
tistikgesetzes vor: Die heute vom Statistischen Bun-
desamt praktizierte engere Auslegung, die Sie kri-
tisieren, wurde insbesondere im Hinblick auf das 
Vorhandensein zahlreicher Personendateien im öf-
fentlichen und privaten Bereich sowie angesichts 
der ständigen Fortschritte der EDV-Technik und 
der damit verbundenen wesentlich erleichterten 
Identifizierungsmöglichkeiten für anonymisierte Da-
ten erforderlich. Wir erfüllen hier also eine Forde-
rung des Datenschutzes. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte 
schön. 

Dr. Steger (SPD) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, daß durch diese sehr restriktive Hand-
habung auch öffentlich geförderte Forschungspro-
jekte behindert werden, die wichtige politische Ent-
scheidungsgrundlagen liefern sollen? Und ist es in 
Anbetracht dieser Tatsachen nicht möglich, hier Re-
gelungen zu finden, die sowohl die Schaffung der 
politischen Entscheidungsgrundlagen — Bedarf an 
statistischen Angaben — wie auch den Datenschutz 
sicherstellen? Das hieße konkret: die engere Fas-
sung des Statistikgesetzes zu ändern. 
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Baum, Parl. Staatssekretär: Es gibt Gesetze, in 
denen die aus diesen Gründen die Weitergabe bei 
der Aufgabenzuweisung an das Statistische Bundes-
amt ausdrücklich als möglich genannt wird. Aber 
Sie meinen Fälle, die darüber hinausgehen. Hier 
befinden wir uns in der Tat in einem Konflikt zwi-
schen dem Interesse der Wissenschaft einerseits und 
dem Datenschutz andererseits. Wir haben den Kon-
flikt zugunsten des Datenschutzes gelöst. Im Einzel-
fall müßte untersucht werden, Herr Kollege, ob man 
den Konflikt nicht auch einmal zugunsten der Wis-
senschaft lösen muß. Aber generell möchte ich 
doch ,an der Meinung festhalten, daß wir diese re-
striktivere Praxis im Interesse der Bürger beibehal-
ten sollten. 

Vizepräsident Stücklen: Zu einer weiteren Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Broll. 

Broll (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, stimmen 
Sie mir zu, daß, wenn man zu einer sehr lockeren 
Praxis der Weitergabe solcher Daten käme, die Ge-
fahr bestehen würde, daß diejenigen, die befragt 
werden, nicht mehr die Wahrheit sagen würden in 
der Befürchtung, von ihren privaten Daten könnte 
zuviel weitergegeben werden? Die restriktive Praxis 
würde letztlich also auch der wissenschaftlichen 
Sauberkeit der Statistik dienen. 

Baum, Parl. Staatssekretär: Das ist sicher der Fall, 
Herr Kollege. Es handelt sich hier aber auch um 
den Bereich anonymisierter Daten. Selbst dort sind 
wir restriktiv, weil  die  Gefahr nicht auszuschließen 
ist, daß durch Nutzung der modernen Verknüpfungs-
möglichkeiten eben doch Rückschlüsse auf die Iden-
tität stattfinden. Wir glauben, wir haben jetzt einen 
Stand unseres Bewußtseins für den Datenschutz er-
reicht, bei dem es notwendig ist, daß wir uns wirk-
lich restriktiv verhalten. Wir können in unserem 
Ministerium nicht einerseits sehr restriktive Daten-
schutzvorstellungen vertreten und andererseits im 
Bereich eigener Anwendung dann davon abgehen. 
Allerdings gebe ich zu, daß die Spezialvorschrift, 
die hier zur Debatte steht, noch etwas restriktiver 
ist als das allgemeine Datenschutzrecht. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Die Frage 47 des Herrn Abgeordneten Dr. Hüsch, 
die Frage 49 des Herrn Abgeordneten Conradi und 
die Frage 51 des Herrn Abgeordneten Dr. Jentsch 
werden auf Wunsch der Fragesteller schriftlich be-
antwortet. Die Antworten werden als Anlagen abge-
druckt. 

Ich rufe die Frage 50 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Kunz (Weiden) auf: 

Hat die Bundesregierung Verhandlungen mit der CSSR aufge-
nommen — wenn ja, mit welchem Erfolg — wegen der widerlich 
riechenden Abgase aus dem Kohlevergasungswerk bei Falkenau, 
die seit ca. einem Jahr eine erhebliche Belästigung der Bevöl-
kerung in den im Westen angrenzenden deutschen Gebieten bis 
zu einer Tiefe von zeitweilig 100 km, aber auch eine wirtschaft-
liche Schädigung eines wichtigen Wirtschaftszweigs in diesem 
Raum zur Folge hat? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Kunz, die deutsche Botschaft in Prag verhandelt be-
reits seit Anfang des Jahres in dieser Angelegen-
heit mit dem tschechischen Außenministerium. Von 
tschechischer Seite wurde eine Prüfung zugesagt. 
Die periodisch auftretende erhebliche Belästigung 
der Bevölkerung diesseits der Grenze wurde auch 
anläßlich des Besuchs des tschechischen Staats- und 
Parteichefs Gustav Husak in Bonn zwischen dem 
Staatssekretär im bayerischen Umweltministerium, 
Max Fischer, und dem stellvertretenden tschechoslo-
wakischen Ministerpräsidenten Hula besprochen. 
Der stellvertretende tschechische Ministerpräsident 
will sich nunmehr des Problems persönlich anneh-
men. Staatssekretär Fischer reist am 18. und 
19. April — also heute — nach Prag, um mit der 
tschechoslowakischen Seite Einzelheiten zu bespre-
chen. Das Ergebnis werde ich Ihnen gerne mitteilen. 

Zwischenzeitlich wurde in Bayern der Ausbau der 
Meßstationen fortgesetzt, die die Luftverunreini-
gungen analysieren und die Ursache aufklären sol-
len. Derzeit wird eine zweite ortsfeste Meßstation 
in Schirnding in unmittelbarer Grenznähe errichtet. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, hat die Bundesregierung bei ihren Kontakten 
mit der Regierung der CSSR versucht, die Zustim-
mung zur Einsetzung einer gemeinsamen Kommis-
sion zu erreichen, in der die Ursachen und die Ent-
stehungsumstände der Schadstoffe in der Luft in den 
von mir angesprochenen Gebieten ermittelt werden 
sollen? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Beide Seiten waren 
sich darüber einig, daß man gemeinsam diese Ur-
sachenermittlung vornehmen sollte. Ob das in einer 
Kommission geschieht, die eigens dazu eingerichtet 
wird, ist eine andere Frage. Aber auch der Besuch, 
der jetzt stattfindet, dient diesem Zweck. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, ist der Bundesregierung bekannt, daß von den 
Schadstoffen mehrere hunderttausend Menschen und 
einige tausend Quadratkilometer Fläche betroffen 
sind? Ich möchte dabei insbesondere die Frage auf-
werfen, wer für die wirtschaftlichen Schäden auf-
kommt, die der Grenzlandbevölkerung in diesem 
Raum zugefügt werden? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Der Bundesregierung 
ist bekannt, daß erhebliche Beeinträchtigungen statt-
finden. Über Entschädigungsleistungen kann ich 
Ihnen hier nichts sagen. Ich müßte schriftlich mittei-
len, wer dafür in Frage käme und ob man überhaupt 
einen Anspruch an die andere Seite richten kann. 
Das dürfte sehr schwierig, wenn nicht ausgeschlos-
sen sein. 
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Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe die Frage 52 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Becker (Frankfurt) auf: 

Warum genügen nicht die nach Aussage der Bundesregierung 
in der Regel vorhandenen Datenkenntnisse der Länder über 
psychisch Kranke zur Erfüllung des Bundeswahlgesetzes, die 
nach Aussage der Bundesregierung vom 16. März 1978 alleiniger 
Grund für die Aufnahme von Daten über psychisch Kranke in den 
Entwurf des Bundesmeldegesetzes sind, und wird nicht durch 
eine Zentralisierung die Gefahr des Datenmißbrauchs gefördert? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Dr. Becker, Daten 
über die Tatsachen der Unterbringung nach § 63 des 
Strafgesetzbuches oder nicht nur einstweilige Unter-
bringung in einem psychiatrischen Krankenhaus we-
gen Geisteskrankheit oder wegen Geistesschwäche 
infolge Richterspruchs auf Grund landesrechtlicher 
Vorschriften werden von den Meldebehörden in den 
Ländern nicht nur auf Grund des § 13 Nr. 3 und 4 
des Bundeswahlgesetzes, sondern auch im Hinblick 
auf die entsprechenden Vorschriften des Landeswahl-
gesetzes und der Kommunalwahlgesetze gespeichert. 

Unabhängig hiervon prüft die Bundesregierung 
alle Anregungen zu diesem Komplex mit der gebo-
tenen Sorgfalt. In diesem Zusammenhang wird ge-
genwärtig gemeinsam mit den Innenressorts der 
Länder und den kommunalen Spitzenverbänden er-
neut geprüft, ob die in § 13 des Bundeswahlgesetzes 
enthaltenen Wahlausschlußgründe in ihrer bisheri-
gen Form in der Anlage zum Entwurf des Bundes-
meldegesetzes erhalten bleiben müssen oder ob es 
ausreicht, daß den Meldebehörden lediglich die Tat-
sache des Ausschlusses vom aktiven und passiven 
Wahlrecht als solche mitgeteilt und von ihnen ge-
speichert wird. Dieser Möglichkeit würde ich per-
sönlich den Vorzug geben. 

Eine Speicherung dieser Daten in zentralen Re-
gistern, wie Sie annehmen, Herr Kollege — z. B. in 
den im Entwurf des Gesetzes vorgesehenen Landes-
adreßregistern; ich möchte hinzufügen, daß dieser 
Gesetzentwurf noch gar nicht das Bundeskabinett 
passiert hat —, scheidet schon deshalb aus, weil 
diese Daten nicht in dem für diese Register in Aus-
sicht genommenen Minimaldatensatz enthalten sind. 
Sie sollen dort also gar nicht gespeichert werden. 
Diese Daten würden also auch bei Einführung von 
Landesadreßregistern ausschließlich bei den örtlich 
zuständigen Meldebehörden gespeichert werden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, kann ich bei Ihrer Antwort davon aus-
gehen, daß Sie persönlich die Aufnahme von Daten 
von psychisch Kranken in das Bundesmeldegesetz 
restriktiv handhaben bzw. sogar ablehnen werden 
und daß Ihnen weiterhin das Interview des Staats-
sekretärs Wolters vom Ministerium für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit bekannt ist, der ebenfalls da-
von abrät und hier diese Daten herausgenommen 
sehen will? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, wir sind 
dabei, diesen ganzen Komplex, den ganzen Anhang, 
alle Daten, die im Referentenentwurf des Bundes

-

meldegesetzes enthalten waren, zu überprüfen. Ich 
bin persönlich der Meinung, daß man den Zweck, 
die Nachprüfbarkeit des aktiven Wahlrechts, auch 
auf andere Weise erreichen kann. Wir werden den 
Entwurf auch in dieser Hinsicht noch einmal über-
arbeiten. Wir haben die Kritik in der Öffentlichkeit 
sehr genau registriert, die zum Teil allerdings von 
falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe die Frage 53 des Herrn Abgeordneten 
Wohlrabe auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Erstattung 
von Umzugskosten nach den Bundesvorschriften für Aussiedler 
auch für Mitbürger, die aus der DDR übersiedeln, gelten sollen, 
und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie daraus? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Präsident, ich 
möchte gerne beide Fragen zusammen beantworten, 
wenn es möglich ist. 

Vizepräsident Stücklen: Der Fragesteller ist ein-
verstanden. Ich rufe auch Frage 54 auf: 

Ab wann ist damit zu rechnen, daß auch Mitbürger aus dem 
anderen Teil Deutschlands in den Genuß dieser Hilfsmöglichkeit 
kommen? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Wohl-
rabe, die Vorschrift des § 15 des Ersten Überlei-
tungsgesetzes in der Fassung vom 28. April 1955 
läßt die Gewährung von Rückführungskosten nur zu 
an Deutsche, die aus dem Ausland oder aus den unter 
fremder Verwaltung stehenden deutschen Gebiets-
teilen in die Bundesrepublik kommen. Die auf dieser 
Vorschrift beruhenden Richtlinien über die Verrech-
nungsfähigkeit der Kosten der Rückführung in der 
Fassung vom 1. Oktober 1973 können daher die Er-
stattung von Umzugskosten an die aus der DDR zu-
ziehenden Bürger nicht vorsehen. Das ist die Lage. 

Soweit Umzugskosten im Bereich der DDR anfal-
len, ,werden sie von den Übersiedlern dort gezahlt. 
Bei Übersiedlern aus der DDR, die das Bundesnot

-

aufnahmeverfahren in Gießen durchlaufen, wird das 
in Gießen eintreffende Umzugsgut vom hessischen 
Notaufnahmelager an den künftigen Wohnort wei-
tergeleitet. Die Frachtkosten werden bei vorliegen-
der Hilfsbedürftigkeit, die in der Regel gegeben ist, 
übernommen. Fallen darüber hinaus Kosten im Bun-
desgebiet an, die nicht von den Übersiedlern selbst 
oder ihren Angehörigen getragen werden können, 
tritt die Sozialhilfe ein. 

Ein über diese Regelung hinausgehendes Bedürfnis 
ist bisher generell nicht aufgetreten. Ich möchte aber 
hinzufügen, Herr Kollege, sollten hier in vermehr-
tem Umfang Probleme auftreten, wird sich die Bun-
desregierung in Fällen sozialer Härte um eine Lö-
sung bemühen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Wohlrabe (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie 
erklären Sie sich dann, daß in der Öffentlichkeit — 
dadurch bin ich überhaupt auf dieses Problem ge-
stoßen — mehrfach der Eindruck erweckt worden 
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Wohlrabe 
ist, daß Übersiedlern aus der DDR nicht entspre-
chende Hilfe gerade beim Umzugsgut zuteil wird? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich kann 
mir nicht erklären, worauf diese Information zurück-
zuführen ist. Wie die Lage ist, wie tatsächlich ver-
fahren wird, habe ich Ihnen gesagt. Es ist eine etwas 
andere Situation als bei den Aussiedlern, schon 
durch die Entfernung. Die gesetzliche Grundlage 
ist eindeutig. Die Verwaltung hat versucht, in Fällen 
der Hilfsbedürftigkeit andere Regelungen, die ich 
dargelegt habe, zu treffen, so daß ich im Moment, 
Herr Kollege, für eine Novellierung des Gesetzes 
keinen Anlaß sehen würde. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Wohlrabe (CDU/CSU) : Es ist doch aber richtig, 
daß bei den Aussiedlern, die nicht aus der DDR kom

-

men,  praktisch ein Rechtsanspruch für die Übernah-
me der Gesamtkosten besteht, bei Deutschen aus der 
DDR dies aber eine Ermessensfrage ist, d. h. eine 
sogenannte Antragsnotwendigkeit besteht? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Das ist richtig, Herr 
Kollege. Die gesetzliche Grundlage, die für Über-
siedler aus der DDR gilt, stammt aus dem Jahre 
1955. Ich möchte nicht ausschließen, daß der Gesetz-
geber, wenn er heute zu entscheiden hätte, sich 
möglicherweise anders entscheiden würde, da in 
der Zwischenzeit für den anderen Personenkreis an-
dere Regelungen getroffen worden sind. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Wohlrabe (CDU/CSU) : Könnte der Bundesminister 
des Innern denn sicherstellen, daß dieses Problem 
gerade weil doch immer wieder Deutsche aus der 
DDR, vor allem im Rentneralter, in größerer Zahl 
zureisen — einmal überprüft wird, und könnte er 
vielleicht zu gegebener Zeit dem Haushaltsausschuß 
des Deutschen Bundestages anläßlich der Etatbera-
tung 1979 darüber einen kurzen Bericht vorlegen? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Ja, Herr Kollege, das 
werden wir gern tun. Wir sind selber daran interes-
siert, zu wissen, ob es hier Probleme gibt. Wir kön-
nen die Menschen aus der DDR keinesfalls in eine 
Situation bringen, daß sie Schwierigkeiten haben, 
diesen Umzug zu finanzieren. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatzfra-
gen. 

Ich rufe Frage 55 des Herrn Abgeordneten Thüsing 
auf: 

Trifft es zu, daß — wie der Nachrichtendienst „Der Bunker" 
in seiner Ausgabe vom 3. April 1978 meldet — neuerdings im 
Computer des Bundeskriminalamts auch die Namen sogenannter 
„Geistiger Komplizen" der Terroristenszene, so beispielsweise 
die Namen von Redakteuren kritischer Medienbeiträge, die sich 
mit dem Terrorismus auseinandersetzen, gespeichert werden, und 
wie beurteilt die Bundesregierung diesen Sachverhalt? 

Baum, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Thüsing, 
ich kann Ihnen versichern, daß kein Journalist in 
den Unterlagen des Bundeskriminalamts oder den 

Computern deshalb gespeichert wird, weil er sich 
als Verfasser kritischer Medienbeiträge mit dem 
Terrorismus auseinandersetzt. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weitere Zusatzfrage. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Justiz auf. Die Frage 56 des Abgeordneten Dr. 
Hüsch und die Fragen 57 und 58 des Abgeordneten 
Dr. Hoffacker werden auf Wunsch der Fragesteller 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Die Frage 59 wurde vom Fragesteller zurückgezo-
gen. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Zur Beantwortung steht uns der Herr Parlamentari-
sche Staatssekretär Gallus zur Verfügung. 

Ich rufe Frage 60 des Herrn Abgeordneten Schartz 
(Trier) auf: 

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß das Urteil 
des europäischen Gerichtshofs vom 20. Februar 1975 über die 
Bezeichnung „Prädikatsekt" wirtschaftliche Nachteile für die Pro-
duzenten deutscher Sektgrundweine mit sich gebracht hat, und 
was gedenkt sie zur Besserstellung dieser Winzer zu tun? 

Gallus, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Herr 
Kollege Schartz, die Bundesregierung teilt diese 
Auffassung nicht, wenngleich sie nicht verkennt, 
daß das von Ihnen genannte Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs eine gewisse Unruhe bei Winzern, die 
Sekt und Weine herstellen, und bei den aufnehmen-
den Sektkellereien ausgelöst hat. 

Eine amtliche Statistik über den zur Sektherstel-
lung verwendeten deutschen Wein ist nicht verfüg-
bar. Aus den vom Verband deutscher Sektkellereien 
ermittelten Zahlen ist zu entnehmen, daß der Anteil 
deutscher Sektgrundweine von 1966 bis 1975 im 
jährlichen Durchschnitt 20 bis 23 % des Gesamtbe-
darfs umfaßte, mit Ausnahme des Jahres 1971, in 
dem er 28 % erreichte. 

Die Verwendung deutscher Sektgrundweine ging 
1976 auf rund 15 % und 1977 auf rund 10 % des Ge-
samtbedarfs der Sektkellereien zurück. Ursache da-
für war das für die Sektherstellung vorhandene An-
gebot an neutralen, relativ säurereichen Weinen, 
die in den für Trinkwein qualitativ hervorragenden 
Jahren 1975 und 1976 nur in geringem Umfang an-
fielen und deshalb schnell und — insbesondere aus 
der Ernte 1976 — zu hohen Preisen verkauft waren. 
Über Wein des Jahres 1977, der zur Sektherstellung 
besser geeignet ist, liegen noch keine Zahlen vor. 

Um zu einer größeren Verwendung deutscher Sekt-
grundweine anzuregen, hat die Bundesregierung 
durch die 1977 erfolgte Änderung der Schaumwein-
Branntwein-Verordnung die Verwendung geogra-
phischer Angaben für Qualitätsschaumwein (Sekt) 
neu geregelt. Danach darf Sekt künftig als engere 
geographische Bezeichnung nur noch die Namen der 
Weinbaugebiete bzw. ihrer Untergebiete tragen, und 
zwar nur dann, wenn die verwendeten Ausgangs-
stoffe zu mindestens 75 v. H. aus dem angegebenen 
Raum stammen, der Sekt die für die Herkunft der 
Trauben typische Art verkörpert und bei der  amt- 
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lichen Qualitätsprüfung mindestens 15 Punkte, also 
drei mehr als für Sekt ohne engere geographische 
Bezeichnung, erreicht. 

Mit dieser Regelung soll der Wirtschaft ein An-
reiz geboten werden, Sekte mit engerer geographi-
scher Bezeichnung in guter Qualität und ausreichen-
der Menge herzustellen, die mittels eines modernen 
Marketing und über geeignete Absatzwege alle Ver-
braucher erreichen. Voraussetzung für die Errei-
chung dieses Zieles ist jedoch, daß die Erzeuger-
seite sich zusammenschließt, um über Jahre hinweg, 
gegebenenfalls durch Lagerhaltung, ein ausreichen

-
des Grundweinangebot zur Verfügung zu stellen. 
Die Abnehmerseite müßte sich über längerfristige 
Lieferverträge zur Abnahme des Grundweines ver-
pflichten und einen entsprechenden Markt für Sekt 
mit geographischen Bezeichnungen aufbauen. 

Vizepräsident Stücklen: Zusatzfrage, bitte schön. 

Schartz (Trier) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist der Bundesregierung bekannt, daß in einigen 
deutschen Weinbaugebieten, die sich speziell mit 
der Erzeugung von Sektgrundweinen beschäftigen, 
eine gewisse Stagnation der Nachfrage wie auch ei-
ne gewisse Stagnation der Preisbildung seit diesem 
Luxemburger Urteil erfolgt ist? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
hat mit der Änderung der Schaumwein-Branntwein-
Verordnung alle Voraussetzungen dafür geschaffen, 
daß solcher Grundwein die Möglichkeit hat, abzu-
fließen, wenn entsprechend der Verordnung Qua-
litätsschaumwein hergestellt wird, bei dem dann 
die Voraussetzungen gegeben sein müssen, die ich 
genannt habe. 

Vizepräsident Stücklen: Weitere Zusatzfragen. 

Schartz (Trier) CDU/CSU) : Herr Kollege, stim-
men Sie mir zu, wenn ich feststelle, daß diese 
neuen gebietsbezogenen Qualitätsschaumweine 
nicht genügend bekannt sind, und ist die Bundes-
regierung bereit, öffentliche Mittel — entweder 
nationale oder Mittel der EG — zur Verfügung zu 
stellen, um einen größeren Bekanntheitsgrad für 
diese neuen Sektbezeichnungen zu schaffen? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
ist sich darüber im klaren, daß wir beim Quali-
tätsschaumwein am Beginn einer neuen Entwick-
lung stehen. Hier müßte man die Frage klären, ob 
der Stabilisierungsfonds für Wein bezüglich der 
Werbung für eine solche Förderung herangezogen 
werden kann. Das will ich gerne prüfen lassen. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, ist da-
mit auch Ihre andere Frage schon beantwortet? 

(Schartz [Trier] [CDU/CSU] : Nein, Herr 
Präsident!) 

— Gut, dann rufe ich Frage 61 des Abgeordneten 
Schartz (Trier) auf: 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, gesetzliche Be-
stimmungen zu schaffen, die sicherstellen, daß in den Schaum-
weinen, die unter der Bezeichnung „deutscher Sekt" angeboten 
werden, auch tatsächlich deutsche Weine enthalten sind? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Bei Schaumwein, Herr 
Kollege Schartz, wird bei der Angabe eines Lan-
des traditionell nicht auf die Herkunft der Aus-
gangsstoffe, sondern auf den Ort der Herstellung 
bzw. der Abfüllung abgestellt. Dies war bereits in 
den früheren deutschen Weingesetzen aus den Jah-
ren 1901, 1909 und 1930 entsprechend geregelt, 
da bei Schaumwein und Qualitätsschaumwein 
bzw. Sekt der Verarbeitungsvorgang gegenüber der 
Herkunft der Ausgangsstoffe im Vordergrund steht. 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten hat dem Ministerrat einen Vorschlag zur Rege-
lung der Bezeichnung von Schaumwein und Quali-
tätswein in Aussicht gestellt, mit dessen Vorlage 
in absehbarer Zeit gerechnet werden kann. Um 
Wirtschaft und Verbraucher vor Verwirrung durch 
zu häufige Rechtsänderungen zu bewahren, soll-
ten nach Auffassung der Bundesregierung die gel-
tenden deutschen Vorschriften bis zur Anwendung 
der EG-Regelung beibehalten werden. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage? — Bitte. 

Schartz (Trier) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
würden Sie mir zustimmen, wenn ich feststelle, daß 
die Bezeichnung „deutscher Sekt" beim Verbrau-
cher durchaus den Eindruck erwecken kann, in die-
sem Sekt seien hochwertige deutsche Weine ent-
halten, während es sich in Wirklichkeit in der Re-
gel um billige ausländische Erzeugnisse handelt? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Dies, Herr Kollege 
Schartz, wird ja in der Zukunft dadurch abgemil-
dert, daß dann, wenn die gebietsbezogenen Quali-
tätsschaumweine auf den Markt kommen, außer der 
Bezeichnung „deutsch" die Gebietsbezeichnung auf 
die deutsche Herkunft des Grundweines hinweist; 
der Verbraucher wird dann zwangsläufig darauf 
stoßen, daß eine andere Bezeichnung eben dieser 
Tatsache der Gebietsbezogenheit nicht Rechnung 
trägt. 

Es ist ja, wie ich ausgeführt habe, nach den deut-
schen Weingesetzen seit über 70 Jahren so, daß 
eben ein Großteil von Grundweinen zur Herstellung 
von Sekt mit der Bezeichnung „deutscher Sekt" aus 
dem Ausland kommt, weil hier nicht die Herkunft 
der Grundweine, sondern der Ort der Herstellung 
des Sekts entscheidend ist. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Schartz (Trier) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
würden Sie nicht meinen, daß Ihre Antwort soeben 
doch von einer Erwartung für die Zukunft ausgegan-
gen ist, die zur Zeit noch keinen praktischen Wert 
hat, und daß die Bundesregierung demzufolge zum 
Schutz der Verbraucher Überlegungen anstellen 
sollte, wie man diese Täuschung, ausländische 
Weine unter der Bezeichnung „deutscher Sekt" auf 
den Markt zu bringen verhindern kann? 
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Gallus, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Schartz, 
ich glaube, daß ich hier deutlich gemacht habe, daß 
wir nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
alles getan haben, um dem deutschen Grundwein 
zur Herstellung von Sekt eine Chance zu geben. Ich 
habe zugleich 'ausgeführt, daß die EG-Kommission 
eine Verordnung vorbereitet, bei der auch die natio-
nalen Belange Berücksichtigung finden sollen. Ich 
bin sicher, daß in einer europäischen Regelung alle 
Möglichkeiten, die das Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes bietet ausgeschöpft werden. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. Dann rufe ich Frage 62 des Abgeordneten 
Kiechle auf: 

Treffen Informationen zu, wonach es in Italien Bestrebungen 
gibt, von Amts wegen den zulässigen Nitratgehalt in Käse auf 
eine Höhe festzusetzen, die die Einfuhr von Käse nach Italien 
praktisch lahmlegt, und wenn ja, was hat die Bundesregierung 
getan bzw. was wird sie tun, um eine solche Entwicklung zu ver-
hindern? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Kiechle, 
die von mehreren Seiten an mich herangetragene 
Information, in Italien würden in Kürze einschnei-
dende, die Einfuhr von Käse behindernde Bestim-
mungen über den Nitratgehalt erlassen, hat die Bun-
desregierung veranlaßt, in dieser Frage Kontakte 
mit der italienischen Regierung auf verschiedenen 
Ebenen aufzunehmen. 

Dabei hat sich ergeben, daß in Italien eine Novel-
lierung des Milchrechts vorgesehen ist, bei der auch 
eine Einbeziehung hygienischer Vorschriften, dar-
unter auch von Nitrathöchstgrenzen, geprüft wird. 
Angesichts des noch nicht sehr fortgeschrittenen 
Diskussionsstandes sieht sich die italienische Regie-
rung gegenwärtig außerstande, über die aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes für erforderlich gehal-
tene Höchstgrenze eine definitive Angabe zu ma-
chen. — Die Bundesregierung wird die Entwicklung 
weiter im Auge behalten und zu gegebener Zeit die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage? — Bitte 
schön. 

Kiechle' (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist der 
Bundesregierung bekannt, daß es ernsthafte Bestre-
bungen von seiten italienischer Wirtschaftskreise 
gibt, die italienische Regierung zu veranlassen, im 
Zusammenhang mit dieser Novellierung des italieni-
schen Milchrechts einen Nitrathöchstgehalt festzu-
legen, der so niedrig ist, daß selbst das im natür-
lichen Zustand in der Frischmilch vorkommende 
Nitrat damit noch erfaßt würde, und daß auf diesem 
Umweg 'die befürchteten Restriktionen eingeführt 
werden könnten? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Dies, Herr Kollege 
Kiechle, ist der Bundesregierung nicht bekannt. 

(Kiechle [CDU/CSU] : Darf ich Ihnen das 
schriftlich zuleiten?) 

— Sehr gerne! — Tatsache aber ist, daß es über die 
gesundheitliche Bewertung von Nitratrückständen in 
Lebensmitteln in europäischen Ländern unterschied

-

liche Auffassungen und Vorschriften gibt. Sollte in 
einem Mitgliedstaat der Nitrathöchstgehalt aus-
schließlich unter dem Gesichtspunkt der Errichtung 
von Einfuhrerschwernissen festgesetzt werden, so 
dürfte ein solches Vorgehen, auch wenn die gesund-
heitlichen Vorschriften der Gemeinschaft noch nicht 
harmonisiert sind, mit dem Geist des EWG-Vertra-
ges nicht vereinbar sein; deshalb werden wir uns 
dagegen wenden, sollte es dazu kommen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Kiechle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf ich 
Ihrer Antwort entnehmen, daß sich die Bundesregie-
rung ganz entschieden einer Bestrebung widersetzen 
würde, wenn man sich bei der Festsetzung der 
Höchstgrenze des Nitratgehalts in Käse nicht an der 
Volkgesundheit, sondern an den Überlegungen von 
Export- oder Importerschwernissen orientierte? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Kiechle, 
Sie können davon ausgehen, daß sich die Bundes-
regierung daran orientiert, inwieweit die italienische 
Regierung bei der beabsichtigten Novellierung des 
Milchrechts gesundheitliche Aspekte zum Maßstab 
ihres Handelns erhebt. Sollte die italienische Regie-
rung beabsichtigen, gegenüber dem deutschen Ex-
port von Käse nach Italien einfuhrhemmende Re-
striktionen aufzubauen, werden wir uns dagegen 
ganz entschieden wenden. 

(Kiechle [CDU/CSU] : Danke schön!) 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Ey. 

Ey (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist die Bun-
desregierung mit mir der Meinung, daß die unter-
schiedlichen Dosierungen der Nitratmittel bei Käse 
auf die Dauer zu schweren Wettbewerbsbenachtei-
lungen der deutschen Käsehersteller führen können? 

Gallus, Parl. Staatssekretär: Ich bin, Herr Kollege 
Ey, nicht dieser Auffassung. Ich habe hier ausgeführt, 
daß in der EG unterschiedliche Auffassungen beste-
hen. Ich glaube allerdings, daß es vernünftig und 
gut wäre, wenn man sich auf der Basis der deut-
schen Regelungen EG-weit einigen könnte. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Wir kommen nunmehr zum letzten Geschäftsbe-
reich dieser Fragestunde, zum Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft. Zur 
Beantwortung der Fragen steht uns der Parlamenta-
rische Staatssekretär Engholm zur Verfügung. Wir 
haben noch zweieinhalb Minuten. 

Ich rufe die Frage 63 des Herrn Abgeordneten 
Egert auf: 

Welche Erfahrungen hat die Bundesregierung mit dem Problem 
der funktionalen Analphabeten gemacht, und was ist bisher — 
insbesondere zur sozialen Eingliederung dieses Personenkreises 
— unternommen worden, um Abhilfe zu schaffen? 

Bitte schön. 
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Engholm, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Bildung und Wissenschaft: Herr Kollege 
Egert, die Tatsache, daß es in der Bundesrepublik 
besondere Probleme einer nicht unbeträchtlichen 
Zahl von deutschen erwachsenen Analphabeten gibt, 
wird erst seit relativ kurzer Zeit diskutiert. Fest-
stellungen hierüber werden, soweit es sich nicht um 
ausgesprochen geistig Behinderte handelt, insbeson-
dere dadurch erschwert, daß die Betroffenen ihre 
Defizite vor der Umwelt zu verbergen suchen. Be-
kannt ist, daß es sich um unterschiedlich ausge-
prägte Lese- und Lernschwächen bei Erwachsenen 
handelt. 

Einmal handelt es sich dabei um Personengruppen, 
die auf Grund ihrer besonderen Behinderung oder 
von Mängeln im Sonderschulwesen ungeschult blei-
ben mußten. Daneben scheinen bei Erwachsenen 
Lesefähigkeiten zu verkümmern, wenn sie den 
wachsenden Anforderungen komplizierter Texte 
nicht folgen können. Insofern handelt es sich um das 
Problem, inwieweit jeder Erwachsene die allgemeine 
Grundbildung bewahren oder verbessern muß, um 
am gesellschaftlichen Leben und an der Berufswelt 
voll teilhaben zu können. 

Eine Anfrage beim Deutschen Volkshochschul-
Verband hat ergeben, daß es in den Volkshochschu-
len eine Reihe von speziellen Angeboten für behin-
derte Personen und in jünster Zeit auch einige sehr 
wenige Angebote für nicht behinderte Analphabeten 
gibt. Dabei wird auch der Zusammenhang mit sozial-
pädagogischen Maßnahmen sehr wohl gesehen. Die 
Durchführung entsprechender Kurse fällt in die Zu-
ständigkeit der Länder, der Gemeinden und der Or-
ganisationen und Einrichtungen der Weiterbildung. 
Bei der Bundesregierung liegen zur Zeit keine wei-
tergehenden Erfahrungen auf diesem Gebiet vor. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage, bitte. 

Egert (SPD) : Herr Staatssekretär, wäre die Bun-
desregierung bereit, sich diesem Problem auf die-
sem Erkenntnishintergrund mittels geeigneter For-
schungsvorhaben verstärkt zuzuwenden? 

Engholm, Parl. Staatssekretär: Wir werden — vor-
behaltlich des Ergebnisses unserer Prüfung auf die-
sem Felde — Forschungsvorhaben oder eine Koope-
ration mit geeigneten Weiterbildungsträgern ins 
Auge fassen. 

Vizepräsident Stücklen: Eine weitere Zusatzfrage. 

Thüsing (SPD) : Herr Staatssekretär, ist der Bun-
desregierung auch bekannt, daß es bei Jugendlichen 
hinsichtlich dieser Frage drei besondere Problem-
gruppen gibt, nämlich die Kinder der Schausteller, 
die der Binnenschiffer und die der Zigeuner? 

Engholm, Parl. Staatssekretär: Da bin ich über-
fragt. Aber ich würde Ihnen empfehlen, in einer der 
nächsten Fragestunden konkret nach diesen Grup-
pen und nach dem Erkenntnisstand der Bundesregie-
rung zu fragen. 

Vizepräsident Stücklen: Keine weiteren Zusatz-
fragen. 

Ich rufe Frage 64 der Abgeordneten Frau Schu-
chardt auf. — Die Abgeordnete ist nicht im Saal. 
Die Frage wird schriftlich beantwortet; die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe Frage 22 des Abgeordneten Thüsing auf: 
Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, ob 

Absolventen der Hochschulen von Bremen, Frankfurt, Marburg 
Heidelberg und Berlin weniger Chancen haben, in der Privat-
wirtschaft Arbeitsplätze zu finden (siehe Ergebnis einer Um-
frage des Kieler Wirtschaftswissenschaftlers Reinhart Schmidt, 
laut Meldung der „Welt" vom 30. März 1978)? 

Engholm, Pari. Staatssekretär: Herr Abgeordneter 
Thüsing, der Bundesregierung liegen zu dieser Fra-
ge keine Informationen vor. 

Die erwähnte Umfrage von Professor Reinhart 
Schmidt aus Kiel ist der Bundesregierung nur in 
Form eines Berichts des Autors im „Managermaga-
zin", Heft 4/1978, bekannt. Soweit danach Personal-
leiter und Personalberater befragt wurden, stützt 
sich die Untersuchung auf die Antworten von ins-
gesamt 53 Personen, von denen zwischen 12 und 29 
ein negatives Urteil über die in der Frage genannten 
Hochschulen abgegeben haben. Die Bundesregie-
rung wird den Autor um einen vollständigen Text 
der Untersuchung — einschließlich der Fragestel-
lungen — bitten. Sie wird erst dann beurteilen 
können, auf welchen Grundlagen die weitreichen-
den hochschulpolitischen Schlußfolgerungen des 
Autors beruhen und inwieweit sie dem Anspruch 
auf Repräsentativität und dem hohen Maß an Ver-
antwortung, das breit publizierte Aussagen auf die-
sem Gebiet erfordern, gerecht werden. 

Ich füge hinzu, daß die Gefahr, daß durch un-
differenzierte Aussagen und Veröffentlichungen die 
Chancen von Hochschulabgängern bestimmter Uni

-

versitäten pauschal verschlechtert werden, nicht 
von der Hand zu weisen ist; sie werden in der Re-
gel den wirklichen Ausbildungsleistungen der Hoch-
schulen und Studenten in keiner Weise gerecht. 
Ich werde Sie zu geeigneter Zeit über das weitere 
Ergebnis unserer Prüfung unterrichten. 

Vizepräsident Stücklen: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Kunz (Berlin). 

Kunz (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
sollte es tatsächlich so sein — es gibt markante An-
haltspunkte dafür —, daß die Absolventen der Uni-
versitäten Bremen, Frankfurt, Marburg, Heidelberg 
und Berlin in der Tat verminderte Chancen haben, 
könnte das Ihrer Erkenntnis nach daran liegen, daß 
sich die Ausbildung an diesen Universitäten in we-
sentlichen Teilen nicht mit der Qualität der Aus-
bildung an anderen, hier nicht genannten Universi-
täten messen kann? 

Engholm, Parl. Staatssekretär: Auf Grund des 
breiten Spektrums der in dem von mir zitierten Ar-
tikel genannten Universitäten — wohlgemerkt Uni- 
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versitäten, die sowohl in sozialliberal wie christlich

-

demokratisch regierten Ländern liegen — halte ich 
das für unwahrscheinlich. Wir glauben nach unseren 
Erkenntnissen über die deutschen Universitäten, daß 
die Ausbildungsleistungen generell einen hohen 
Standard haben und daß geringfügige Ausnahmen in 
der Regel keine Schlußfolgerungen rechtfertigen, 
wie Sie sie in Ihrer Frage angedeutet haben. 

Vizepräsident Stücklen: Wir sind am Ende der 
Fragestunde. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf Donnerstag, den 20. April 1978, 9 Uhr 
ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14.33 Uhr) 
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Alber * 	 20. 4. 

Bahr 	 19. 4. 

Dr. Bangemann * 	 20. 4. 

Blumenfeld * 	 28. 4. 

Dr. Biedenkopf 	 19. 4. 

Dr. von Bismarck 	 20. 4. 

Frau von Bothmer 	 28. 4. 

Dr. Ehmke 	 19. 4. 

Dr. Evers 	 19. 4. 

Fellermaier * 	 20. 4. 

Dr. Früh * 	 20. 4. 

Dr. Fuchs * 	 20. 4. 

Genscher 	 19. 4. 

Gerster (Mainz) 	 19. 4. 

Haase (Fürth) * 	 20. 4. 

Haberl 	 19. 4. 

Hoffmann (Saarbrücken)  * 	20. 4. 

Ibrügger * 	 20. 4. 

Dr. Jahn (Braunschweig) * 	20. 4. 

Dr. h. c. Kiesinger 	 20. 4. 

Dr. Klepsch * 	 20. 4. 

Klinker * 	 19. 4. 

Landre 	 28. 4. 

Lemp * 	 	20. 4. 

Lenzer ** 	 20. 4. 

Lücker * 	 20. 4. 

Luster * 	 20. 4. 

Dr. Müller ** 	 20.4. 

Müller (Mühlheim) * 	 20. 4. 

Müller (Wadern) * 	 20. 4. 

Ravens 	 20. 4. 

Rosenthal 	 20. 4. 

Scheffler ** 	 20. 4. 

* für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments 

** für die Teilnahme an Sitzungen der Westeuropäischen 
Union 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete(r) 	entschuldigt bis einschließlich 

Schmidt (München) * 	 20.4., 

Schreiber * 	 20. 4. 

Dr. Schwencke (Nienburg) ** 	20. 4. 

Dr. Schwörer * 	 20. 4. 

Seefeld * 	 20. 4. 

Sieglerschmidt * 	 20. 4. 

Dr. Starke (Franken) * 	 20. 4. 

Ueberhorst** 	 20. 4. 

Frau Dr. Walz * 	 20.4. 

Wawrzik * 	 20. 4. 

Dr. Wendig 	 28. 4. 

Würtz * 	 20. 4. 

Anlage 2 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Wohlrabe (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1689 Frage A 131): 

Wie viele Deutschstämmige bzw. deutsche Staatsbürger, die in 
SWA/Namibia lebten, haben nach Kenntnis der Bundesregierung 
das Land seit der Verabschiedung der UN-Resolution 385 am 
30. Januar 1976 verlassen? 

Die südafrikanischen Behörden veröffentlichen 
keine Einzelangaben über den weißen Bevölke-
rungsanteil in Namibia. Die Bundesregierung muß 
daher sowohl bei der Zahl der Deutschen und 
Deutschstämmigen als auch bei der Zu- und Abwan-
derung von Schätzungen ausgehen. Die Zuwande-
rung von Deutschen nach Namibia weist seit Jahren 
eine rückläufige Tendenz auf. Während sich noch 
Anfang der 70er Jahre Zu- und Abwanderung im 
großen und ganzen die Waage hielten, wird jetzt 
davon ausgegangen, daß die Abwanderung leicht 
überwiegt. 

Über die Zahl der Abwanderungen können nur 
Vermutungen angestellt werden. In den letzten Mo-
naten sollen es nach unbestätigten Informationen 
aus Windhuk monatlich etwa 10-15 Personen gewe-
sen sein. Legt man diese Ziffer zugrunde, so haben 
seit dem 30. Januar 1976 etwa 260-390 Deutsche 
und Deutschstämmige Namibia verlassen. 

Anlage 3 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Spranger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1689 Frage A 132) : 
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Wird die Bundesregierung den Einreiseantrag des chilenischen 
KP-Generalsekretärs Luis Corvalan, der im Mai an einem soge-
nannten Jugendfestival von SDAJ und MSB-Spartakus in Dort-
mund teilnehmen will, ebenso ablehnen, wie sie das wiederholt 
bei den Einreiseanträgen des belgischen Trotzkisten Ernest Man-
del getan hat, oder welche Gründe sieht sie gegebenenfalls 
für ein anderes Verhalten? 

Herr Corvalan Lepe hat bis jetzt bei unserer Bot-
schaft in Moskau keinen Sichtvermerksantrag ge-
stellt. Ich kann auf hypothetische Fragen hier nicht 
antworten. 

Ob er überhaupt einen Sichtvermerk benötigt, 
hängt davon ab, welchen gültigen Reisepaß welchen 
Landes er zur Zeit führt. 

Wenn Herr Corvalan Lepe einen Antrag auf Er-
teilung eines Sichtvermerks stellen wird, so wird 
die Bundesregierung im konkreten Zeitpunkt und in 
Kenntnis der konkreten Umstände der bevorstehen-
den Reise zu entscheiden haben, ob sie die Einreise 
gestatten wird. 

Anlage 4 

Antwort 

des Staatsministers Dr. von Dohnanyi auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Czaja (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1689 Frage B 7): 

Wann hat das Auswärtige Amt die schriftliche Urteilsbe-
gründung der Entscheidung vom 2. November 1977 im Spionage-
prozeß Berger erhalten, nachdem nach § 275 der Strafprozeß-
ordnung dafür Fristen einzuhalten sind und das Auswärtige 
Amt aus politischen und dienstrechtlichen Gesichtspunkten an 
dem Urteil über eine langjährige Angehörige des Auswärtigen 
Amts ein besonderes Interesse hatte? 

Das Auswärtige Amt hat die schriftliche Urteils-
begründung am 21. Februar 1978 über den Bundes-
minister der Justiz erhalten. 

 
Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Conradi (SPD) (Druck

-

sache 8/1704 Frage A 18) : 
Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß den Ab-

solventen von Sonderschulen und Schulen für Lernbehinderte 
in besonderem Maß Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes 
zuteil werden muß, und ist die Bundesregierung bereit, für 
Absolventen dieser Schulen Arbeitsplätze auch im Bereich der 
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost zur Ver-
fügung zu stellen bzw. entgegenstehende Vorschriften abzu-
bauen? 

Die Bundesregierung sieht in der dauerhaften Ein-
gliederung Behinderter in Arbeit, Beruf und Gesell-
schaft eine zentrale sozialpolitische Aufgabe. Sie 
teilt daher Ihre Auffassung, daß den Absolventen 
von Sonderschulen, darunter auch Lernbehinderten, 
im besonderen Maße Hilfe zur Erlangung eines Ar-
beitsplatzes zuteil werden muß. Wesentliche Vor

-

aussetzung für eine dauerhafte Eingliederung in das 
Arbeitsleben ist eine möglichst qualifizierte Berufs-
ausbildung. 

Zur Verwirklichung dieser Ziele hat die Bundes-
regierung folgende Maßnahmen durchgeführt oder 
in die Wege geleitet: 

— Mit finanzieller Unterstützung des Bundesmini-
sters für Arbeit und Sozialordnung und der Bun-
desanstalt für Arbeit wird ein bundesweites Netz 
von speziellen Ausbildungsstätten für behinderte 
Jugendliche, die Berufsbildungswerke, errichtet. 
Dabei finden die Probleme der Lernbehinderten 
besondere Beachtung. 

— Auch das Schwerbehindertengesetz bietet Hilfen 
bei der Ausbildung und Beschäftigung Behinder-
ter, Insbesondere kommt es darauf an, daß die 
Mittel der Ausgleichsabgabe vor allem auch für 
die Schaffung und Bereitstellung von Arbeits-
und Ausbildungsplätzen für Schwerbehinderte 
eingesetzt -werden. 

— Im übrigen möchte die Bundesregierung erneut 
darauf hinweisen, daß die im Arbeitsförderungs-
gesetz vorgesehenen Hilfen für die Eingliede-
rung behinderter Jugendlicher in das berufliche 
Leben voll genutzt werden sollen. 

— Darüber hinaus haben Bund und Länder mit dem 
zweiten Sonderprogramm für Schwerbehinderte, 
das für private und öffentliche Arbeitgeber gilt, 
insgesamt 100 Millionen DM zur Bereitstellung 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Schwer-
behinderte und ihnen Gleichgestellte zur Ver-
fügung gestellt. 

Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, 
daß auch dem von Ihnen genannten Personen-
kreis auch künftig eine hohe beschäftigungspoli-
sche Aufmerksamkeit gewidmet wird. Hier 
kommt es besonders darauf an, daß die Pflicht zur 
Beschäftigung Schwerbehinderter auch im öffent-
lichen Dienst — dabei natürlich auch bei Bahn 
und Post — erfüllt wird. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Mündliche Frage des Abgeordneten Lattmann (SPD) 
(Drucksache 8/1704 Frage A 23): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Mitteilung der Bun-
deswehrstandortverwaltung Ulmen (II 2.1. — Aktenzeichen: 
18-40-01), wonach für einen Absolventen des Berufsgrundbil-
dungsjahrs „Metall" keine Einstellungsmöglichkeit als Flugzeug-
mechaniker-Auszubildender bestehe, da er Anspruch auf ver-
kürzte Ausbildung habe, die aber nicht zu realisieren sei, und 
welche Konsequenzen wird sie daraus ziehen? 

Nach § 2 der Berufsgrundbildungsjahr-Anrech-
nungs-Verordnung, entschuldigen Sie, ich bin für 
diese Bezeichnung nicht verantwortlich, ist ein 
schulisches Berufsgrundbildungsjahr bei bestimm-
ten Berufsfeldern — sie sind in der Anlage zu die- 
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ser Verordnung aufgeführt, der Ausbildungsberuf 
„Flugzeug-Mechaniker" rechnet dazu — als erstes 
Jahr der Berufsausbildung anzurechnen. Ein Ver-
zicht auf diese Anrechnung ist nicht möglich. 

Der von Ihnen in Ihrer Frage erwähnte Absol-
vent hat sich bei der Standortverwaltung Ulmen um 
eine Ausbildung als Flugzeug-Mechaniker beim 
Jagdbombergeschwader 33 in Büchel beworben. 

Da in der Ausbildungswerkstatt Büchel im zwei-
ten Ausbildungsjahr, in das der Bewerber nach Ab-
schluß seines Berufsgrundausbildungsjahres hätte 
eingestellt werden müssen,. keine Ausbildungsplät-
ze frei waren, mußte die Bewerbung von der Stand-
ortverwaltung Ulmen abgelehnt werden. 

Die Ausbildungswerkstatt Büchel ist personell 
und materiell auf eine durchgehende Ausbildung 
ausgerichtet. Ein Freihalten von Ausbildungsplät-
zen im ersten Ausbildungsjahr für mögliche „Sei-
teneinsteiger" ins zweite Ausbildungsjahr würde 
Ausbildungskapazitäten ungenutzt lassen. Dabei ist 
auch die Gefahr nicht zu übersehen, daß nicht ab-
gesehen werden kann, ob diese Plätze im zweiten 
Jahr durch geeignete Bewerber tatsächlich besetzt 
werden können, was letztlich zur Folge hätte, daß 
die freigehaltene Ausbildungskapazität für die ge-
samte Dauer der Ausbildung nicht genutzt werden 
könnte. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Mündlichen Fragen des Abgeordneten Biehle (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1704 Fragen A 24 und 25) : 

Sieht auch die Bundesregierung in dem Umstand, daß das Bild 
des jeweiligen Bundesverteidigungsministers in den Räumen 
der Truppe und Dienststellen aufgehängt wird, eine Form des 
Personenkults, und ist die Bundesregierung bereit, künftig u. a. 
auch aus Kostenersparnisgründen wie in anderen Ministerien 
von Bund und Ländern auf das Bild des jeweiligen Bundesver-
teidigungsministers in den Räumen der Truppe und Dienststellen 
zu verzichten? 

Wieviel Bilder müssen jeweils bei einer Änderung des Res-
soriministers Verteidigung ausgewechselt werden,  und  wie 
hoch waren dabei jeweils die Kosten bei den Bundesvertei-
digungsministern Schmidt, Leber und Dr. Apel? 

1. Die Bundesregierung sieht in dem Umstand, 
daß das Bild des Bundesministers der Verteidigung 
in Diensträumen der Bundeswehr aufgehängt wird, 
keine Form des Personenkults. 

Wie ich bereits in der Fragestunde im März 1978 
dargestellt habe, dienen die Bilder des Bundes-
ministers der Verteidigung dazu, vor allem die jun-
gen Soldaten mit dem Aussehen des Inhabers der 
Befehls- und Kommandogewalt vertraut zu ma-
chen. Die Soldaten sollen den Minister wie ihre an-
deren Vorgesetzten kennen. 

Die Bundesregierung beabsichtigt daher nicht, 
auf die Bilder des Verteidigungsministers in den 

Diensträumen zu verzichten, zumal die Kosten ver-
hältnismäß gering sind. 

2. Bei einem Wechsel im Amt des Bundesmini-
sters der Verteidigung werden ca. 6 500 Bilder in 
Diensträumen der Bundeswehr ausgewechselt. Im 
Jahre 1970 wurde auf Anordnung des damaligen 
Verteidigungsministers Schmidt die Bilder mit dem 
dazugehörigen Glas und den Rahmen erstmalig be-
schafft. Die Kosten betrugen seinerzeit 130 000 DM. 

Für das Auswechseln der Bilder anläßlich der 
Amtsübernahme von Bundesminister Leber waren 
nur noch 2 254 DM erforderlich. 

Wie ich bereits in der Fragestunde am 18. März 
1978 erklärt habe, werden für die Beschaffung von 
Bildern von Bundesminister Dr. Apel ca. 2 500 DM 
benötigt. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Dr. Lepsius (SPD) 
(Drucksache 8/1704 Frage A 30) : 

Welche Entschädigungsregelungen sind von der Bundesregie-
rung in Verbindung mit der baden-württembergischen Landes-
regierung für Erosionsschäden vorgesehen, die in Verbindung 
mit dem Bau und der Eröffnung der Staustufe Iffezheim auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen, durch Überspülen der Ufer-
befestigungen und durch Unterspülung von Straßen im Land-
kreis Rastatt entstanden sind? 

In Verbindung mit dem Bau und der Eröffnung 
der Staustufe Iffezheim sind keine Erosionsschäden 
entstanden. Entschädigungsregelungen, die nach den 
Bestimmungen des Wasserstraßengesetzes zu treffen 
wären, sind daher nicht notwendig. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Schäfer (Offenburg) (SPD) 
(Drucksache 8/1704 Fragen A 31 und 32) : 

Treffen Presseberichte („Braunschweiger Zeitung" vom 4. April 
1978) zu, nach denen Behälter mit radioaktivem Müll aus Karls-
ruhe unbeaufsichtigt auf dem Güterbahnhof Braunschweig her-
umstanden, und wenn ja, entspricht dieser Tatbestand den Vor-
schriften des Atomgesetzes, der ersten Strahlenschutzverord-
nung und den Verkehrsgesetzen für den Transport gefähr-
licher Güter? 

Welche geeigneten Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung 
zu ergreifen, um die staatliche Aufsicht über radioaktive Trans-
porte jederzeit sicherzustellen? 

Die Darstellung des Vorfalls, wie sie in der Braun-
schweiger Zeitung gebracht wurde, trifft nicht zu. 
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Auf dem Bahngelände standen Behälter mit radio-
aktiven Abfällen geringer spezifischer Aktivität. 

Die Beförderung radioaktiver Abfälle erfolgt nach 
den verkehrsrechtlichen Vorschriften, die wiederum 
auf weltweit eingeführten Empfehlungen der Inter-
nationalen Atom-Energie-Organisation (IAEO) in 
Wien beruhen. Diese Empfehlungen gewähren für 
die Transporte einen hohen Sicherheitsstandard und 
decken hiermit für die Umwelt verbundene Risiken 
(Strahlung, Verunreinigung der Umwelt durch Aus-
tritt radioaktiver Stoffe) mit hinreichender Sicher-
heit ab. Bei geringer spezifischer Aktivität sehen 
weder das Atomgesetz noch die darauf beruhende 
1. Strahlenschutzverordnung eine Genehmigung 
oder Aufsicht vor. 

Bei der Beförderung radioaktiver Stoffe in der 
gesamten westlichen Welt sind bisher keine Fälle 
bekanntgeworden, in denen bei Zwischenfällen Per-
sonen durch Strahlen oder dergleichen verletzt wur-
den. 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aus-
führungen werden die derzeitigen verkehrsrechtli-
chen Vorschriften für vollkommen ausreichend ge-
halten. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Böhm (Melsungen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1704 Frage A 33) : 

Ist die Bundesregierung bereit, ein unabhängiges wissen-
schaftliches Institut mit einem Gutachten über die verkehrspoli-
tische Notwendigkeit der von der Deutschen Bundesbahn ge-
planten Neubaustrecke Hannover—Würzburg zu beauftragen, 
um sicherzugehen, daß das 8-Milliarden-DM-Projekt unter den 
gewandelten Zukunftserwartungen hinsichtlich des Bevölkerungs-
und Wirtschaftswachstums nicht am tatsächlichen Bedarf vorbei 
geplant wird? 

 

Es besteht kein Anlaß, ein Gutachten über die 
Bauwürdigkeit der Neubaustrecke Hannover–Würz-
burg zu vergeben. Die Neubaustrecken der Deut-
schen Bundesbahn sind mehrfach im Rahmen der 
Bundesverkehrswegeplanung bewertet worden. Au-
ßerdem wird vor der Genehmigung jeder Neubau-
strecke das Vorhaben einer eingehenden Überprü-
fung an Hand der neuesten gesamtwirtschaftlichen 
und verkehrlichen Prognosen unterworfen. Dies ge-
schieht auch in diesem Fall. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Kittelmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1704 Fragen A 34 und 35) : 

Wie verträgt sich die Äußerung der Lufthansa, vertreten durch 
ihren Mitarbeiter Wolfgang Schmidt, mit der Berlinpolitik der 

 Bundesregierung, indem dieser dazu auffordert, die Bundeszu-
schüsse für Berlinflüge zu streichen? 

Aus welchen Gründen ist die Bundesregierung dieser in der 
Öffentlichkeit sehr negativ aufgenommenen Forderung nicht sicht-

bar entgegengetreten? 

Zu Frage A 34: 

Die Überlegung, die Flugpreis-Subventionen im 
Berlin-Verkehr aufzuheben, stellt keine Äußerung 
der Lufthansa dar. Die Bundesregierung identifiziert 
sich in keiner Weise mit einem solchen Gedanken. 

Zu Frage A 35: 

Die Bundesregierung sah und sieht keinen Anlaß, 
zu jeder in der Öffentlichkeit diskutierten Frage-
stellung, die den Berlin-Verkehr betrifft, Stellung 
zu nehmen. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Steger (SPD) (Druck-
sache 8/1704 Frage A 36) : 

Welche  Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um die 
Blockade von Telefonanschlüssen durch nichtaufgelegte Telefon-
hörer nach einem geführten Gespräch zu beseitigen? 

Mit der Umrüstung der technischen Einrichtungen 
der Ortsvermittlungsstellen auf Ortszeitzählung 
wird gleichzeitig technisch für Anrufer die Möglich-
keit beseitigt, den Fernsprecher des angerufenen 
Teilnehmers durch Nichtauflegen des Handapparates 
zu blockieren. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Dr. Lepsius (SPD) 
(Drucksache 8/1704 Frage A 37) : 

Denkt die Bundesregierung daran, zur Bewahrung von Bürger-
nähe die Verwendung alter Ortsnamen bei der Umstellung auf 
Zahlen als Ortsangabe in den einzelnen Zustellungsbezirken der 
Deutschen Bundespost sicherzustellen (Beispiel: 7560 Gaggenau 
12, Bad Rotenfels, oder 7570 Baden-Baden 23, Neuweier) ? 

Die Deutsche Bundespost hat dem Wunsch der 
Bürger nach Erhaltung alter Ortsnamen in der Post-
anschrift Rechnung getragen. Sie hat zugestanden, 
daß diese Namen (Stadtteil- und Ortsteilnamen) in 
einer zusätzlichen Zeile oberhalb der Straßenangabe 
vermerkt werden dürfen. Die letzte Zeile der Post-
anschrift muß hingegen im Interesse einer raschen, 
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sicheren und kostengünstigen Übermittlung der Sen-
dungen ausschließlich den diesem Zweck dienenden 
Angaben vorbehalten bleiben. Sie darf demzufolge 
nur die Postleitzahl und den als postamtlichen Na-
men übernommenen politischen Gemeindenamen so-
wie — in Städten und Gemeinden mit mehreren Zu-
stellpostämtern — die zur Kennzeichnung des jewei-
ligen Zustellamts zusätzlich erforderliche Unter-
scheidungsnummer enthalten. 

 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Kolb (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/1704 Fragen A 38 und 39) : 

Stimmt die Bundesregierung darin mit mir überein, daß nach 
der bisherigen Fernmeldeordnung die festgelegten Ortsmittel-
punkte mehr willkürlich als geographisch festgelegt waren und 
daß dieser Ortsmittelpunkt genauso in jedem übrigen Bereich 
innerhalb des Ortznetzes hätte festgelegt werden können? 

Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Kosten, sofern in-
nerhalb der jetzigen Tarifordnung ein Ortsmittelpunkt verscho-
ben wird? 

Die Bundesregierung vermag in der Festlegung 
der Entfernungsmeßpunkte keine Willkür zu erken-
nen. In § 33 der Fernmeldeordnung ist ihre Festle-
gung nach sachlichen Gesichtspunkten rechtsver-
bindlich geregelt. Die Entfernungsmeßpunkte sind 
nicht nur Grundlage für die Einteilung der Nahbe-
reiche, sondern dienen darüber hinaus als Grund-
lage aller entfernungsabhängigen Tarifierungen in 
den Fernmeldenetzen der Deutschen Bundespost. 

Die Entfernungsmeßpunkte sind daher nicht die 
Ortsmittelpunkte, sondern grundsätzlich die Netz-
schwerpunkte der einzelnen Ortsnetze. 

Es gibt keine für alle Betroffenen akzeptablen 
Gründe, von den festgelegten Entfernungsmeßpunk-
ten abzuweichen. Die Frage nach den Kosten könnte 
nur dann beantwortet werden, wenn eine genau 
definierte Alternative zu der bestehenden Regelung 
angeboten werden könnte. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Schäfer (Mainz) (FDP) 
(Drucksache 8/1704 Fragen A 40 und 41) : 

Trifft es zu, daß von den Kraftfahrzeugzulassungsbehörden ab-
weichend von früheren Regelungen nunmehr in verstärktem 
Maße die Buchstabenkombinationen „SA" und „SS" u. ä. (soge-
nannte Nazi-Kennzeichen) vergeben werden, und wie stellt sich 
die Bundesregierung zu dieser Praxis? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß in den Niederlanden be

-

reits Widerstand in der Öffentlichkeit gegen die von den dor-
tigen Behörden vergebenen Buchstabenkombinationen „SD" und 
„SS" besteht, und teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß 

die zuständigen deutschen Behörden sich in dieser Frage so ver-
halten sollten, daß negative Reaktionen der Öffentlichkeit in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland und im benachbarten 
Ausland nicht gefördert werden? 

Zu Frage A 40: 

Die Bundesregierung hat bereits bei Einführung 
des derzeitigen Kennzeichensystems den Kraftfahr-
zeugzulassungsstellen empfohlen, Buchstabenkombi-
nationen, gegen die eine allgemeine Abneigung be-
steht, nicht auszugeben, jedenfalls dann nicht zuzu

-

teilen, wenn der Fahrzeughalter eine derartige Buch-
stabenkombination beanstandet. Es besteht die Mög-
lichkeit, daß diese Empfehlung, bedingt durch den 
Zeitablauf seit Ende des Krieges oder deswegen, 
weil die vorhandenen Buchstabenkombinationen 
zur Neige gehen, nicht mehr in dem Maße beachtet 
wird wie früher. Obwohl bisher keine Beschwerden 
bekanntgeworden sind, ist das Bundesverkehrsmi-
nisterium bereit, über die zuständigen obersten Lan-
desbehörden die Kraftfahrzeugzulassungsstellen an 
die frühere Empfehlung zu erinnern. 

Zu Frage A 41: 

Nach fernmündlicher Mitteilung der Niederländi-
schen Botschaft werden die Buchstabenkombinatio-
nen „SD" und „SS" in den Niederlanden nicht aus-
gegeben; einen „Widerstand in der niederländischen 
Öffentlichkeit" konnte die Botschaft nicht bestäti-
gen. 

Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hüsch (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1704 Frage A 47) : 

Ist die Streichung des Sperrvermerks bei Erreichen der Voll-
jährigkeit des zu adoptierenden Pflegekindes zwingend, oder 
kann die Streichung auf Antrag beschränkt werden, und zwar 
auf Antrag der Adoptionseltern, des Vormundschaftsgerichts oder 
— nach Erreichen der Volljährigkeit — des Kindes selbst? 

Die mit Ihrer Frage angesprochene Möglichkeit 
der Streichung des Sperrvermerks über ein zu adop-
tierendes, also bis dahin noch nicht als Kind ange-
nommenes Pflegekind bezieht sich auf das bisher 
ausschließlich landesgesetzlich geregelte, von den 
Ländern in alleiniger Verantwortung auszuführende 
Melderecht. Nach den der Bundesregierung vorlie-
genden Informationen tragen die Meldebehörden für 
zur Adoption vorgesehene Kinder eine Auskunfts-
sperre im Melderegister ein, die dem § 1758 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs Rechnung trägt. Die 
Eintragung erfolgt in der Regel auf Antrag der 
Adoptionsvermittlungsstelle. 

Diese Auskunftssperre endet nach den hier zur 
Verfügung stehenden Informationen nicht mit dem 
Erreichen der Volljährigkeit, so daß ihre Streichung, 
ebenso wie eine etwaige Beschränkung der Strei- 
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chung, eines Antrages bedürfte, dessen Stellung nach 
Erreichen der Volljährigkeit des Pflegekindes in er-
ster Linie diesem selbst obliegen würde. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist jedoch 
eine Verrechtlichung des Auskunftsverweigerungs-
rechtes der Meldebehörden im Interesse des Kindes 
und seiner Familie geboten, um auch für die Zukunft 
eindeutig klarzustellen, daß schon so früh wie mög-
lich, und zwar vom Beginn des Pflegekindschaftsver-
hältnisses an, störende Einflüsse auf die sich an-
bahnende Verbindung zwischen dem Kind und sei-
nen künftigen Adoptiveltern fernzuhalten sind. 
Einen entsprechenden Vorschlag wird die Bundes-
regierung im Bundesmeldegesetz machen. 

 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Conradi (SPD) (Drucksache 
8/1704 Frage A 49) : 

Warum wird die HIAG, der Verband der früheren Waffen-SS, 
nicht im Verfassungsschutzbericht 1976 aufgeführt? 

Der Verfassungsschutzbericht hat, soweit er den 
Extremismus betrifft, die Aufgabe, die Öffentlichkeit 
über Bestrebungen zu unterrichten, die gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet 
sind. Wie mein Kollege von Schoeler am 11. August 
1977 dem Kollegen Immer auf eine schriftliche An-
frage mitgeteilt hat, liegen keine Erkenntnisse über 
eine Herabsetzung der verfassungsmäßigen Ord-
nung, insbesondere des Parlamentarismus oder der 
Grundrechte sowie über positive Äußerungen zu den 
„Werten des 3. Reiches" auf den offiziellen Treffen 
dieser Vereinigung vor. Auch seit dieser Antwort 
konnten keine derartigen Erkenntnisse gewonnen 
werden. 

Sollten sich für die Beurteilung der HIAG andere 
als die vorstehend dargestellten Gesichtspunkte er-
geben, wird die Bundesregierung in ihrem Verant-
wortungsbereich die notwendigen Maßnahmen er-
greifen. 

 
Anlage 18 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Baum auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Jentsch (Wiesbaden) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1704 Frage A 51) : 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung in Einlösung der 
Zusage aus dem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Bundes-
grenzschutzverbands am 10. März 1978 eingeleitet, um Einzelab-
ordnungen von Beamten des Bundesgrenzschutzes drastisch zu 
reduzieren? 

Eine Zusage im Sinne der Frage ist dem Vorsit-
zenden des Bundesgrenzschutzverbandes nicht gege-
ben worden. 

In dem Gespräch am 10. März 1978 ist ihm viel-
mehr mitgeteilt worden, daß bei Einzelabordnungen 
von Beamten des Bundesgrenzschutzes ein strenger 
Maßstab angelegt wird. 

Die jeweilige Sicherheitslage muß dabei aber be-
rücksichtigt werden. 

Anlage 19 

Antwort 

des Bundesministers Frau Huber auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Gerster (Mainz) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/1704 Frage A 69):  

Treffen meine Informationen zu, daß die Bundesregierung 
zwar keine eigenen Zuschüsse an sozialistische und kommu-
nistische Jugendverbände für die Teilnahme an den sogenann-
ten Weltjugendfestspielen in Havanna im Juli 1978 gewährt 
hat, daß sie aber damit einverstanden ist, daß aus den pau-
schalen Bundeszuwendungen an derartige Jugendverbände Zu-
schüsse für Teilnehmer an diesen Weltjugendfestspielen ge-
währt und abgerechnet werden können? 

Gemäß dem Verfahren bei den Weltjugendfest-
spielen 1973 in Berlin wird das Bundesministerium 
für Jugend, Familie und Gesundheit keine direkten 
Subventionen für die Teilnahme an den diesjährigen 
Weltjugendfestspielen in Havanna zur Verfügung 
stellen. 

Den als förderungswürdig anerkannten zentralen 
Jugend- und Studentenorganisationen steht es frei, 
im Rahmen der ihnen generell für internationale Ju-
gendbegegnungen zur Verfügung stehenden Zentral

-

stellenmittel, über deren Verwendung sie entspre-
chend den Richtlinien und dem Durchführungserlaß 
für den Bundesjugendplan in eigener Verantwor-
tung entscheiden können, auch die Teilnahme ihrer 
Mitglieder an den Weltjugendfestspielen finanziell 
zu unterstützen. 

Hierzu gehören nicht die kommunistischen Jugend-
verbände. 

Anlage 20 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Luster (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/1704 Frage B 96) : 

Ist die Bundesregierung in der Lage, Auskunft darüber zu 
geben, ob die Deutsche Bundespost hinsichtlich der Verwendung 
der „Eurocard" ihren Postscheckkunden einen vergleichbaren 
Service anbieten wird, wie dies andere Kreditinstitute in der 
Bundesrepublik Deutschland für ihre Kunden bereits getan 
haben? 
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Die Deutsche Bundespost ist auch im Postscheck

-

dienst weiterhin bestrebt, das Leistungsangebot den 
Wünschen und Erwartungen ihrer Kunden anzupas-
sen. 

Das gilt für die Ausgabe der „Eurocard". Kontakt-
gespräche mit Vertretern des Kreditgewerbes (Trä-
ger des Eurocard-Systems) haben bereits stattge-
funden. 

Anlage 21 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vockenhausen 
(SPD) (Drucksache 8/1704 Frage B 97): 

Welche Rationalisierungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf 
das Leistungsangebot in Städten und Gemeinden werden von 
der Deutschen Bundespost geplant oder bereits durchgeführt, 
und wie lange wird es insbesondere dauern, bis die Deutsche 
Bundespost in den neugegliederten Städten und Gemeinden ein-
heitliche Telefonnetze eingerichtet haben wird? 

Die von der Deutschen Bundespost in der letzten 
Zeit durchgeführten Rationalisierungsmaßnahmen 
im Post- und Fernmeldewesen hatten keine negati-
ven Auswirkungen auf das Leistungsangebot in 
Städten und Gemeinden. Das wird nach dem gegen-
wärtigen Erkenntnisstand auch bei geplanten Ratio-
nalisierungsmaßnahmen so sein. 

Im Postwesen haben insbesondere die Beschleu-
nigung der Paketbeförderung und die Erweiterung 
des Service-Angebots im Paketdienst (Abgabe von 
Verpackungen, Rücknahme von Sendungen, Voraus-
entrichtung der Zustellgebühren usw.) das Leistungs-
angebot verbessert. 

Im Fernmeldewesen wird mit der Einführung des 
Nandienstes und der Ortszeitzählung das Leistungs-
angebot erweitert. Im Januar 1980 wird das neue Ta-
rifsystem für etwa 50 % der Teilnehmer eingeführt. 
Die restlichen Teilnehmer werden bis Ende 1982 
schrittweise dazugeschaltet. Weitere Leistungsver-
besserungen werden sich aus der Umstellung auf 
das Elektronische Wählsystem mit einer breiten Pa-
lette neuer Möglichkeiten („Ruhe vor dem Telefon", 
automatischer Weckdienst usw.) ergeben. 

Anlage 22 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Jentsch (Wiesbaden) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1704 Frage B 98) : 

Trifft es zu, daß ein mit Hilfe der EDV ausgedrucktes Rech-
nungsformular von der Deutschen Bundespost nicht als „druck-
sachenwürdig" anerkannt wird, obwohl diese Art des Rech-
nungsschreibens im Zuge der fortschreitenden Technisierung 
mehr und mehr zum Einsatz kommt, und sieht die Bundesregie

-

rung eine Möglichkeit, auf eine Änderung der Bestimmungen 
über Drucksachen dahin gehend hinzuwirken, daß der zu-
nehmenden Verwendung von EDV-Anlagen (Buchungsautoma-
ten) im Schriftverkehr Rechnung getragen wird? 

Das Problem der Anerkennung der Computer-
schrift zur Herstellung oder Ergänzung von Druck-
sachen ist, nicht zuletzt wegen der zunehmenden 
Bedeutung der EDV, von der Deutschen Bundes-
post eingehend geprüft worden. Insbesondere mit 
dem Postausschuß des Deutschen Industrie- und 
Handelstages sind dabei die Möglichkeiten disku-
tiert worden, die Versandbestimmungen der Post-
ordnung zugunsten der Postkunden zu ändern. Lei-
der war es bisher aus folgenden Gründen nicht 
möglich, die Versandbestimmungen zu ändern: 

Nur wenige Computerschriften haben ihr eige-
nes Erscheinungsbild. In zunehmendem Maße kom-
men Schnelldrucker auf den Markt, deren Schrift-
bild sich nicht mehr von dem einer Schreibma-
schine unterscheidet. 

Der einzelnen Drucksache muß anzusehen sein, 
ob sie in einem zulässigen Verfahren in meh-
reren gleichen Stücken hergestellt worden ist. Diese 
Voraussetzung ist nur gegeben, wenn der Wortlaut 
der Drucksachen mittels Druckform, Schablone 
oder Negativs vervielfältigt worden ist. Schrift-
stücke, die mit dem Schnelldrucker einer Daten-
verarbeitungsanlage hergestellt worden sind, wei-
sen hingegen alle Eigenschaften eines mit einer 
Schreibmaschine geschriebenen individuellen Brie-
fes auf, z. B. sind die für Schreibmaschinenschrift 
typischen stärkeren Durchschläge bei den Satz-
zeichen leicht zu erkennen. Die Dienststellen der 
Deutschen Bundespost könnten bei der Prüfung 
dieser Schrift nicht erkennen, ob das jeweils zu 
prüfende Schriftstück einzeln oder in großen Men-
gen hergestellt worden ist. Diese Schriftstücke 
können deshalb nicht als Drucksache gelten. 

Über ein Magnetband gesteuerte Schnelldrucker 
können auch deshalb von der Deutschen Bundes-
post zur Drucksachenherstellung nicht zugelassen 
werden, weil dann ebenfalls solche Schriftstücke 
als Drucksachen anerkannt werden müßten ;  die mit 
einer lochstreifengesteuerten elektrischen Schreib-
maschine angefertigt worden sind. Das würde je-
doch bedeuten, daß wegen des gleichen Schriftbil-
des ohne Prüfungsmöglichkeit für die Dienststellen 
der Deutschen Bundespost auch Einzelmitteilungen, 
die auf einer herkömmlichen Schreibmaschine ge-
schrieben wurden, zu den besonders günstigen Ge-
bühren für Drucksachen versandt werden könnten. 

Auch die in einem herkömmlichen Verfahren 
hergestellten Drucksachen, z. B. Rechnungsvor-
drucke, die in Computerschrift ergänzt werden, 
können nicht zugelassen werden, weil damit die 
individuelle Gestaltung der einzelnen Drucksache 
und die nicht mehr überprüfbare Inanspruchnahme 
von Gebührenvergünstigungen ermöglicht würden. 

Die Deutsche Bundespost befindet sich im übri-
gen, was die Beurteilung von Herstellungsverfah-
ren von Inlandsdrucksachen betrifft, im Einklang 
mit den für die Länder des Weltpostvereins ver-
bindlichen internationalen Bestimmungen des Welt-
postvertrages. 
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Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Jenninger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/1704 Fragen B 99 und 100) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Ausnutzung der Monopol-
stellung der Deutschen Bundespost, die diese zur Zeit durch 
den Verkauf von Paketsets und Gebinde für Pakete und Päck-
chen zum Nachteil der betroffenen Handelssparten betreibt, zu 
unterbinden? 

Sind zu diesen — für den entsprechenden Handel wettbe-
werbsverzerrenden und existenzschädigenden — Praktiken wei-
tere Vorhaben ähnlicher Art geplant? 

Zu Frage B 99: 

Die Deutsche Bundespost nutzt mit der Aufnahme 
des Vertriebs von Pack-Sets und Gebinden für Pa-
kete und Päckchen keine Monopolstellung aus. Sie 
rundet lediglich ihr Dienstleistungsangebot im 
Paketdienst ab. Damit entspricht sie einem häufig 
geäußerten Wunsch und ermöglicht den Postkunden, 
insbesondere den privaten Versendern, Pakete und 
Päckchen bequemer, leichter und versendungs-
freundlicher als bisher zu verpacken. 

Vor Beginn des Versuchs wurde geprüft, ob der 
Einzelhandel bereits Produkte anbietet, die den 
„Pack-Sets" und Gebinden gleich oder ähnlich sind. 
Dies ist insbesondere was die Faltschachteln angeht, 
nur vereinzelt der Fall. Eine existenzbedrohende 
Wirkung für den Einzelhandel, dem es unbenommen 
bleibt, ein ähnliches Angebot an Verpackungsmate-
rial seinen Kunden anzubieten, ist daher nicht zu 
erkennen. 

Zu Frage B 100: 

Die Deutsche Bundespost hat weder in der Ver-
gangenheit wettbewerbsverzerrende oder für den 
betroffenen Handel existenzschädigende Maßnah-
men ergriffen, noch plant sie solche Maßnahmen 
für die Zukunft. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/1704 Fragen B 101 und 102) : 

Kann die Deutsche Bundespost sicherstellen, daß sie auf 
Grund ihres Versprechens in der Reklame für schnelle Telefon-
anschlüsse auch tatsächlich einen schnellen Fernsprechanschluß 
gewährleisten kann, und daß der Fernsprechkunde nicht monate-
lang, wenn nicht noch länger, auf den Anschluß warten muß? 

Wäre es nicht ehrlicher, wenn die Deutsche Bundespost in 
ihrer Reklame für einen schnellen Anschluß an das Fernsprech-
netz darauf hinweisen würde, daß in bestimmten Fällen unter 
Angabe der einzelnen Gründe mit Wartezeiten gerechnet wer-
den muß? 

Zu Frage B 101: 

Die Deutsche Bundespost hat im Jahr 1977 fast 
1,5 Millionen neue Telefonanschlüsse eingerichtet. 

Trotzdem lagen Ende des vorigen Jahres nur 90 000 
Anträge vor, die nicht innerhalb von 4 Wochen 
ausgeführt werden konnten. Je nach den örtlichen 
Verhältnissen lassen sich Wartezeiten leider nie-
mals völlig ausschließen. Die Zahlen lassen jedoch 
erkennen, daß die Deutsche Bundespost im allgemei-
nen durchaus in der Lage ist, beantragte Telefonan-
schlüsse in angemessener Frist herzustellen. 

Zu Frage B 102: 

Die Deutsche Bundespost hat nur 1975 und 1976 
für die Einrichtung von neuen Fernsprechhauptan-
schlüssen geworben und dabei die schnelle Einrich-
tung besonders herausgestellt. 1977 wurde nur noch 
einen Monat lang für neue Telefonanschlüsse gewor-
ben, ohne jedoch eine schnelle Einrichtung zu ver-
sprechen. 1978 wirbt die Deutsche Bundespost nicht 
mehr für neue Telefonanschlüsse, weil die Nachfra-
ge die gewünschte Höhe erreicht hat. 

Die Arbeitsgemeinschaft Telefon, ein Zusammen-
schluß der deutschen Fernmeldeindustrie, wirbt z. Z. 
allerdings für neue Telefonanschlüsse, ohne jedoch 
die schnelle Einrichtung besonders zu erwähnen. 

Die Deutsche Bundespost wirbt 1978 nur noch für 
häufigeres Telefonieren („Ruf doch mal an"). 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Hoffmann (Hoya) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1704 Frage B 103) : 

Ist die Bundesregierung bereit, bei der vorgesehenen Porto-
erhöhung Postschließfachinhaber als Empfänger von Postsen-
dungen auszuschließen, da sich die Postverteilung in Schließ-
fächer im Verhältnis wenig verteuert hat und im Gegensatz 
zur Botenverteilung erheblich kostengünstiger ist, und wenn 
nein, wie begründet die Bundesregierung diese Haltung? 

Empfänger holen ihre Briefsendungen ab, weil  die 
 Abholung für sie zeitlich vorteilhaft ist. Sie gelan-

gen in der Regel frühzeitiger in  den  Besitz ihrer 
Sendungen und können diese je nach den örtlichen 
Verhältnissen vielfach auch außerhalb der Schalter-
stunden — z. B. in den frühen Morgenstunden — 
abholen. 

Die Zustellkosten hängen in hohem Maße von 
den Wegeleistungen der Zusteller ab. Diese Wege

-

leistungen werden jedoch kaum dadurch beeinflußt, 
ob viele Empfänger ihre Briefsendungen abholen 
oder wenige. 

Die Briefträger müssen in der Regel ihren gesam-
ten Zustellbezirk abgehen. Dabei fällt kaum ins Ge-
wicht, ob sie unterwegs einige Abgabestellen mehr 
oder weniger aufsuchen. Andererseits entstehen 
auch für die Zweigleisigkeit in der Behandlung von 
Sendungen für Abholer, für die Bereitstellung von 
Räumen für Postfachanlagen und von Sachmitteln 
Kosten, so daß die Bundesregierung schon aus die-
sen Gründen auch künftig die volle Gebühr für Ab-
holsendungen erheben muß. 
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Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Höhmann auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Jäger (Wangen) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/1704 Fragen B 106 und 
107): 

Durch wen und bei welcher konkret bezeichneten Gelegen-
heit hat die Bundesregierung in Erfüllung des Auftrags des 
Bundesverfassungsgerichts zuletzt mit der Regierung der DDR 
Gespräche über den Abbau der unmenschlichen Sperranlagen an 
der innerdeutschen Demarkationslinie einschließlich Schießbe-
fehl, Minenfelder und automatische Tötungsapparate an den 
Metallgitterzäunen geführt, und wann wird dies verneinenden

-

falls geschehen? 

Treffen Meldungen in der Presse zu, wonach die DDR Geneh-
migungsgebühren in Höhe von bis zu 600 DM von den DDR-
Besuchern erhebt, die bei Bekanntenbesuchen Taschenrechner als 
Geschenk mitbringen, und was wird die Bundesregierung be-
jahendenfalls gegen diese neue Form der Geldschneiderei 
durch die DDR unternehmen? 

Zu Frage B 106: 

Die gewalttätige Grenze zwischen beiden deut-
schen Staaten ist ein Faktor, der die Glaubwürdig-
keit einer Politik der guten Nachbarschaft immer 
wieder gefährdet. Die Bundesregierung hat dies wie-
derholt deutlich gemacht und betont, daß die Grenz-
praxis der DDR die schwerste Belastung für unser 
Verhältnis zur DDR ist. 

Andererseits ist die Grenze der deutlichste Aus-
druck für die grundsätzlichen Unterschiede zwi-
schen den kommunistisch regierten Staaten in Ost-
europa und der DDR einerseits und den parlamenta-
risch-demokratisch verfaßten Staaten andererseits. 
Dieser grundsätzliche Unterschied begrenzt den 
Handlungsspielraum jeder Bundesregierung, der ins-
besondere da eine Grenze findet, wo die DDR und 
die mit ihr verbündeten Staaten ihre Sicherheit be-
droht sehen. 

Unbeschadet dieser schwierigen Gesamtsituation 
versucht die Bundesregierung in Verhandlungen 
eine Milderung der Härten der Teilung Deutsch

-

lands zu erreichen. Dies gilt insbesondere für eine 
Verbesserung der Durchlässigkeit der innerdeut-
schen Grenze. Hierbei sind vor allem die Gespräche 
über eine Verbesserung der Verkehrsbeziehungen 
und die Tätigkeit der Grenzkommission zu nennen. 
Die diesen Verhandlungen vorausgehende Teilung 
des Landes und damit die Grenze zwischen beiden 
deutschen Staaten kann hierdurch allerdings nicht 
überwunden werden. Die Bundesregierung hat stets 
davor gewarnt, die laufenden Verhandlungen durch 
eine Uberschätzung der tatsächlichen Verhand-
lungsmöglichkeiten zusätzlich zu belasten. 

Zu Frage B  107: 

Die von Ihnen zitierten Pressemeldungen treffen 
nach den hier vorliegenden Erkenntnissen nicht 
mehr zu. 

Als Anfang 1975 erstmals bekannt wurde, daß zu-
nehmend Taschenrechner als Geschenk im Reisever-
kehr in die DDR mitgenommen wurden, hat mein 
Haus zur Unterrichtung der Reisenden im Mai 1975 
eine Pressemitteilung herausgegeben, in der vor der 
Mitnahme von Taschenrechnern gewarnt wurde (sie-
he Anlage). In das Merkblatt „Reisen in die DDR" 
der damaligen Ausgabe wurde ein entsprechender 
Hinweis aufgenommen. 

Seit längerer Zeit sind jedoch keine Klagen mehr 
über die Bewertung von Taschenrechnern durch 
die DDR-Behörden zu beobachten. Daraus kann der 
Schluß gezogen werden, daß Taschenrechner von 
den DDR-Zollstellen jetzt so abgefertigt werden, daß 
kein Anlaß zu Beschwerden mehr besteht. 

Dieser Entwicklung hat mein Haus dadurch Rech-
nung getragen, daß der Hinweis auf Seite 18 des bei-
gefügten Merkblatts „Reisen in die DDR" abge-
schwächt wurde. Es wird zu prüfen sein, ob in einer 
der nächsten Auflagen des Merkblatts nicht noch 
eine weitere Abschwächung vorgenommen werden 
kann. 
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